Photovoltaik-Standortstudie

fir die Gemeinde Rade bei Rendsburg
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1. ANLASS UND ZIELE DER PLANUNG

Der Gemeinde Rade bei Rendsburg liegen mehrere Anfrage auf Bauleitplanung fur den Bau
an Freiflachen-Photovoltaikanlage vor.

Auf den Flachen innerhalb eines 500 m Korridors beidseitig von Autobahnen und
Schienenwegen werden Anlagen gemafld der Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes
(EEG) gefordert. Daruber hinaus ist die Errichtung und Bewirtschaftung von Freiflachen-
Photovoltaikanlagen auch ohne EEG-Forderung mdglich. In Bauleitplanverfahren wird
regelmafig von den Aufsichtsbehérden (Landesplanungsbehdrde Schleswig-Holstein) eine
abgestimmte Planung mit den Nachbargemeinden und eine begriindete Standortwahl
verlangt.

Mit der Standortanalyse werden grundsatzlich geeignete Flachen ermittelt, um
Planungsalternativen abwéagen und ein gemeindliches Standortkonzept entwickeln zu konnen.
Die Standortanalyse bezieht sich nur auf raumbedeutsame PV-Parks ab einer Grof3e von 4
ha. Die Standortstudie wird den Unterlagen zu Bauleitplanverfahren beigefiigt werden.

2. RECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN UND PLANERISCHE VORGABEN

Grundsatzlich gelten fir die Bauleitplanung die in § 1 Absatz 5 und 6 BauGB aufgefiihrten
Vorgaben und Grundsatze. Fur die planerischen tbergeordneten Vorgaben gilt insbesondere
der § 1 Abs. 4 BauGB, wonach Bauleitplane den Zielen der Raumordnung anzupassen sind.

Die vorliegende Standortanalyse dient einer Koordinierung und Abstimmung potentieller
Entwicklungsflachen fir Freiflachen-Photovoltaikanlagen zwischen der Gemeinde und ihren
Nachbargemeinden, um in aktuellen und spéateren Bauleitplanverfahren eine begriindete
Standortwahl vorweisen zu kénnen.

Folgende planerischen Vorgaben werden bei der Erarbeitung der vorliegenden
Standortanalyse berticksichtigt:

2.1. Novellierungen des BauGB 2023

Mit Inkrafttreten der Novellierung von 835 BauGB zum 01.01.2023 sind nun Freiflachen-
Photovoltaikanlagen (FPVA) in einem 200 m Korridor ,/[...] l&dngs von Autobahnen oder
Schienenwegen [...] mit mindestens zwei Hauptgeleisen [...]* privilegierte Vorhaben im
AulRenbereich. Fur Vorhaben auf diesen Flachen ist keine Bauleitplanung mehr erforderlich.

Am 01.07.2023 ist eine weiter Novellierung des BauGBs in Kraft getreten. Dadurch sind nun
Agri-PV-Anlagen im Sinne des § 48 (1) Satz 1 Nr. 5 a, b oder ¢ EEG in einer GroRRe von bis
zu 2,5 ha, die in einem rdumlich-funktionalen Zusammenhang mit land- oder
forstwirtschaftlichen Betrieb oder Betrieb der gartenbaulichen Erzeugung stehen, ebenfalls als
privilegierte Vorhaben zuléassig und benétigen keine Bauleitplanung mehr.

2.2. Energierechtliche Rahmenbedingungen

Die Belange der Regionalplanung sind in Zusammenhang mit den Zielen des Gesetzes fir
den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz - EEG 2023) zu setzen.
Zweck des EEG ist es, ,insbesondere im Interesse des Klima- und Umweltschutzes die
Transformation zu einer nachhaltigen und treibhausgasneutralen Stromversorgung, die
vollstandig auf erneuerbaren Energien beruht (§ 1 Abs. 1 EEG).

Der Anteil des aus erneuerbaren Energien erzeugten Stroms am Bruttostromverbrauch soll
gesteigert werden auf 65 Prozent bis zum Jahr 2030. Bis zum Jahr 2050 soll der gesamte
Strom, der in Deutschland erzeugt oder verbraucht wird, treibhausgasneutral erzeugt werden.
Das Erreichen dieser Ziele soll nach § 4 Abs. 3 EEG u. a. durch eine Steigerung der
installierten Leistung von PV-Parks auf 88 Gigawatt im Jahr 2024, 128 Gigawatt im Jahr 2026,
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172 Gigawatt im Jahr 2028, 215 Gigawatt im Jahr 2030, 309 Gigawatt im Jahr 2035 und 400
Gigawatt im Jahr 2040 erreicht werden.

Ein Kriterienkatalog grenzt geeignete Standorte fiir die Férderung durch das EEG ein. Diese
Forderung ist nur auf Flachen innerhalb eines 500 m-Korridors (EEG-Novelle 2023) beidseitig
von Autobahnen und Schienenwegen, auf Konversionsflachen (8 37 Nr. 2) sowie auf
Moorbdden, wenn diese dauerhaft wiedervernasst werden (8 37 Nr. 3), mdglich. Darlber
hinaus kann der Betrieb von Freiflachen-Photovoltaikanlagen auch auf nicht férderbaren
Flachen rentierbar sein.

2.3.  Erlass uber die Grundsatze zur Planung von groR3flachigen Freiflachen-
Photovoltaikanlagen im AuRenbereich

Es wurde ein gemeinsamer Beratungserlass des Ministeriums flr Inneres, landliche Raume,
Integration und Gleichstellung und des Ministeriums fir Energie, Landwirtschaft, Umwelt,
Natur und Digitalisierung Uber die Grundsatze zur Planung von grof3flachigen Freiflachen-
Photovoltaikanlagen erarbeitet (Inkrafttreten 07.02.2022).

Der Ausbau der Freiflachen-Photovoltaikanlagen héngt mafRgeblich davon ab, ob und
inwieweit die Gemeinden entsprechende Baurechte schaffen. Denn die Freiflachen-
Photovoltaikanlagen sind bauplanungsrechtlich nicht privilegiert zuldssig und bedurfen der
Aufstellung eines Bebauungsplanes bzw. der Ausweisung entsprechender Flachen im FNP.
Der vorliegende Erlass soll den Gemeinden hierflr eine Hilfestellung bieten. Er enthalt
Hinweise zu folgenden wesentlichen Aspekten:

1. Bauplanungsrechtlicher Rahmen:

Zur ldentifikation geeigneter Flachen weist der Erlass insbesondere auf das Instrument
der Alternativen-Prifung hin, um durch ein informelles Rahmenkonzept die gesamte
Gemeinde betrachten und geeignete Flachen identifizieren und bewerten zu kénnen.
Unter Bezugnahme auf § 2 Abs. 2 BauGB empfiehlt der Erlass, Planungen
benachbarter Gemeinden aufeinander abzustimmen und ggf. Freiflachen-
Photovoltaikanlagen gemeindetbergreifend zu denken.

2. Fachliche und Uberfachliche Vorgaben:

Fachliche und Uberfachliche Vorgaben verweist der Erlass auf raumordnerische
Vorgaben — insbesondere auf das Kapitel 4.5.2 des LEPs. Dartber hinaus verweist er
auf grundsatzliche baurechtliche Planungsprinzipien (Vorrang der Innenentwicklung,
Gebot der nachhaltigen stadtebaulichen Entwicklung, ...) sowie grundsatzliche
Belange des Umwelt- und Naturschutzes. In diesem Zusammenhang wird ein
Uberblick gegeben iiber besonders geeignete Gebiete (bereits versiegelte,
Konversionsflachen, Flachen entlang von Bundesautobahnen, Bundesstraf3en und
Schienenwegen mit Uberregionaler Bedeutung, vorbelastete Flachen), bedingt
geeignete Gebiete (Landschaftsschutzgebiete, Naturparke, Biospharenreservate, ...)
und Flachen mit fachrechtlicher Ausschlusswirkung (Schwerpunktbereiche des
Schutzgebiets- und  Biotopverbundsystems, Naturschutzgebiete, gesetzlich
geschutzte Biotope, ...).

3. Planungsempfehlungen zur Ausgestaltung der Anlagen:

Um die Auswirkungen auf den Naturhaushalt moglichst gering zu halten, gibt der
Erlass Planungsempfehlungen zur Ausgestaltung der Anlagen, die zum Teil bereits als
KompensationsmalRnahmen anerkannt werden konnen. So werden etwa
Empfehlungen gegeben zur Anordnung der Anlagen, zur Gestaltung der
Umpflanzungen und zur Anlage von Habitatstrukturen.
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4. Hinweise zur Eingriffsregelung:

Der Abschnitt ,Hinweise zur Eingriffsregelung® enthalt fir verschiedene Anlagenteile
und Baumafinahmen Schlissel zur Kompensation von Eingriffen im Sinne des
BNatSchG. Bei vollstandiger Umsetzung der unter D. genannten
Planungsempfehlungen kann eine Reduzierung der Kompensationsanforderungen bis
auf den Faktor 1:0,1 erfolgen.

5. Instrumentelle und sonstige Hinweise zur Bauleitplanung:

Uber generelle Informationen zur Bauleitplanung hinaus verweist der Erlass schlieBlich
auf weitere Instrumente, die sich im Zusammenhang mit der Realisierung von
Freiflachen-Photovoltaikanlagen in besonderer Weise eignen. Neben einem
informellen gesamtraumlichen Rahmenkonzept (s.o. Ziff. 1) verweist der Erlass
insbesondere auf die Instrumente des vorhabenbezogenen Bebauungsplans (8§ 12
BauGB) sowie auf den stadtebaulichen Vertrag (8 11 BauGB), um insbesondere etwa
ErschlieBungs- und Ausgleichsverpflichtungen oder Rickbauverpflichtungen
abzusichern. Im Ubrigen verweist der Erlass auf eine friihzeitige Einbindung der
Offentlichkeit, um eine groRtmdgliche Akzeptanz in der Bevélkerung zu schaffen. Aus
Sicht der Geschaftsstelle sollte dieser Hinweis auch um den Aspekt der finanziellen
Beteiligung der Bevélkerung erweitert werden.

2.4. Fortschreibung des Landesentwicklungsplanes Schleswig-Holstein 2021

Die am 17.12.2021 wirksam gewordene Fortschreibung des Landesentwicklungsplanes
Schleswig-Holstein formuliert die Leitlinien der rAumlichen Entwicklung in Schleswig-Holstein
und setzt mit den Zielen und Grundsatzen der Raumordnung den Rahmen, an dem sich die
Gemeinden zu orientieren haben. Der Landesentwicklungsplan soll sowohl die Entwicklung
des Landes in seiner Gesamtheit fordern als auch die kommunale Planungsverantwortung
starken. Der Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein (LEP) ist die Grundlage fir die
raumliche Entwicklung des Landes bis zum Jahr 2035.

Bei seiner Fortschreibung wurde der LEP um Aussagen zur Entwicklung von Flachen fur
Photovoltaikanlagen ergéanzt und die Foérderbedingungen des EEG zur Errichtung von
Photovoltaikanlagen bertcksichtigt.

Nach Ziffer 4.5.2 Abs. 2 soll die Entwicklung von raumbedeutsamen Freiflachen-
Photovoltaikanlagen mdglichst freiraumschonend sowie raum- und landschaftsvertraglich
erfolgen. Um eine Zersiedelung der Landschaft zu vermeiden, sollen derartige
raumbedeutsame Anlagen vorrangig ausgerichtet werden auf:

- Bereits versiegelte Flachen

- Konversionsflachen aus gewerblich-industrieller, verkehrlicher, wohnungsbaulicher
oder militarischer Nutzung und Deponien,

- Flachen entlang von Bundesautobahnen, Bundesstralen und Schienenwegen mit
Uberregionaler Bedeutung oder

- Vorbelastete Flachen oder Gebiete, die aufgrund vorhandener Infrastrukturen ein
eingeschranktes Freiraumpotential aufweisen.

Die Inanspruchnahme von bisher unbelasteten Landschaftsteilen soll vermieden werden. Bei
der Entwicklung von Freiflachen-Photovoltaikanlagen sollen langere bandartige Strukturen
vermieden werden. Einzelne und benachbarte Anlagen sollen eine Gesamtlange von 1.000
Metern nicht Gberschreiten.

Nach Ziffer 4.5.2 Abs. 4 sollen Planungen zu Freiflachen-Photovoltaikanlagen maoglichst
Gemeindegrenzen ubergreifend abgestimmt werden, um rdumliche Uberlastungen durch zu
grolRe Agglomerationen von Freiflachen-Photovoltaikanlagen zu vermeiden.
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Raumbedeutsame Freiflachen-Photovoltaikanlagen durfen nicht in folgenden Bereichen
errichtet werden:

Vorranggebieten fur den Naturschutz und Vorbehaltsgebieten fir Natur und
Landschatft,

in Regionalen Griinztigen und Griinzasuren sowie

in Schwerpunktraumen fur Tourismus und Erholung und Kernbereichen fur Tourismus
und/oder Erholung (dies gilt nicht fir vorbelastete Flachen oder Gebiete, die aufgrund
vorhandener Infrastrukturen, insbesondere an Autobahnen, Bahntrassen und
Gewerbegebieten, ein eingeschranktes Freiraumpotenzial aufweisen)

Als Begriindung fur diese Ziele werden genannt:

Die Energieerzeugung aus solarer Strahlungsenergie nimmt aufgrund gulnstiger
Rahmenbedingungen sowohl unter energie- und umweltpolitischen als auch unter
wirtschaftlichen Gesichtspunkten an Bedeutung zu. Als energiepolitisches Ziel zu
Photovoltaik hat die Landesregierung Schleswig-Holstein ein Ziel von 2,4 Gigawatt
fur 2025 formuliert (Landtagsdrucksache 18/4389 (2016)).

Das EEG differenziert hinsichtlich der Gebietskulisse fur die Foérderung von
Freiflachen-Photovoltaikanlagen nicht nach der Art der Schienentrassen. Aus
raumordnerischer Sicht ist jedoch das Niveau der Vorbelastung je nach Bedeutung,
Ausbauzustand und Verkehrsbelegung der jeweiligen Schienentrassen
unterschiedlich zu werten. Eine groRere Vorbelastung kann grundsatzlich bei den
Trassen von Uberregionaler Bedeutung angenommen werden. Dies sind die Strecken
Hamburg — Sylt, Hamburg — Kiel/Flensburg/Padborg, Hamburg — Liibeck — Fehmarn,
Libeck — Liineburg und Hamburg — Blichen. Die Vorbelastung durch wenig genutzte
Industriegleise,  stillgelegte  Bahntrassen und baulich wenig pragende
Schienentrassen ist demgegeniber gering. Um die Zersiedelung des AulRenbereichs
zu begrenzen, sind gering vorbelastete Schienenwege aus raumordnerischer Sicht
mdglichst von Freiflachen-Photovoltaikanlagen freizuhalten.

Die Nutzung Erneuerbarer Energien zur Stromerzeugung liegt im offentlichen
Interesse und dient der 6ffentlichen Sicherheit. Daher sollen in Schleswig-Holstein
auch die Potenziale der Stromerzeugung mittels Photovoltaikanlagen und die
Warmeerzeugung mittels Solarthermieanlagen genutzt werden. Um die energie- und
klimapolitischen Ziele zu erreichen, werden fir die Solarenergie weitere Flachen
bendtigt. Die Flacheninanspruchnahme und die Raumbedeutsamkeit von
Freiflachen-Photovoltaikanlagen erfordern eine Abwéagung aller relevanten Belange
unter Berlcksichtigung der landesplanerischen Zielsetzungen und gesetzlichen
Vorgaben. Auf eine raumordnerische Steuerung durch Vorrang-, Vorbehalts- oder
Eignungsgebiete fur Freiflachen-Photovoltaikanlagen wird verzichtet.

Freiflachen-Photovoltaikanlagen sollen vorrangig auf Flachen errichtet werden, auf
denen bereits eine Vorbelastung von Natur und Landschaft durch die Nutzung auf der
Flache selbst (zum Beispiel bauliche Vorpragung durch Gebaude und Anlagen) oder
durch die Zerschneidungswirkung und Larmbelastung der Verkehrswege besteht.

Im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung bietet sich fir eine Gemeinde die
Mdglichkeit, die Freiflichennutzung auf geeignete Standorte zu lenken. Ein
konfliktarmes Nebeneinander von Solarenergienutzung und konkurrierenden
Raumansprichen erfordert eine sorgféltig abgewogene Standortwahl.
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- Bei der Planung von raumbedeutsamen Freiflachen-Photovoltaikanlagen muss sich
die Gemeinde mit den in Betracht kommenden  anderweitigen
Planungsmdglichkeiten, das heilst — den Standortalternativen — aktiv
auseinandersetzen. Auf Trassen von Bundesautobahnen, Bundesstrafen und
tberregionalen Schienenwegen reicht die Betrachtung einzelner Gemeindegebiete
fur eine raumvertragliche Steuerung von Freiflachen-Photovoltaikanlagen h&ufig nicht
aus.

- Durch die rdumliche Konzentration von Anlagen besteht ein erhdohter Bedarf der
Vorhabenkoordination. Damit hier gravierende Beeintrachtigungen des
Landschaftsbildes, wie die Bildung langerer bandartiger Strukturen, vermieden
werden, sollen Neuplanungen auf geeigneten Trassenabschnitten
gemeindegrenzenubergreifend zwischen den Kommunen abgestimmt werden.

- Erganzung: Die am 17.12.2021 in Kraft getretene Fortschreibung des LEP
2021 konnte aber § 2 EEG (Inkrafttreten Juli 2022) und 8§ 35 Abs. 1 Nr. 8b
BauGB (Inkrafttreten 01.01.2023) nicht berlicksichtigen. Nach Art. 31 GG
bricht Bundesrecht Landesrecht. Im Rahmen einer verfassungskonformen
Auslegung ist es daher geboten, 4.5.2 (3) Z LEP 2021 aufgrund der
mangelnden Letztabgewogenheit im Hinblick auf den Vorrang der
erneuerbaren Energien bis zu einer Anderung des LEP lediglich als Grundsatz
anzuwenden. Damit wird der Bauaufsichtsbehorde die Moglichkeit eréffnet, im
Rahmen einer Schutzgiterabwagung &8 2 EEG das ihm bundesrechtlich
eingerdumte Gewicht zuzumessen. Dies gilt nur fur privilegierte Flachen nach
§ 35 BauGB.

Die Nutzung von Déchern fur die Solarenergie ist mit einem vergleichsweise hohen
planerischen sowie baulichen Aufwand verbunden. Grol3e gewerbliche Hallen sind in der
Dachkonstruktion oft zu schwach ausgebildet, um PV-Anlagen tragen zu kénnen. Die
Gemeinden nehmen bisher kaum die Mdglichkeit wahr, die prinzipiell moégliche Festsetzung
von PV-Anlagen auf Dachern in Bebauungsplanen festzusetzen. Firmen scheuen dariber
hinaus die notwendige 20-jahrige Festlegung, die flir die EEG-Fo6rderung erforderlich ist.

Ehemalige Bodenabbauflachen gehoren zu den Konversationsflachen und kommen daher
theoretisch ebenfalls als forderfahige Flachen in Betracht. Oft sind die ehemaligen
Bodenabbauflachen jedoch als Kompensationsflachen fir den Eingriff durch den
Bodenabbau festgesetzt. In der Praxis ist es schwierig bis unmdoglich die
Renaturierungsauflagen und -flachen exakt zu ermitteln.

Konversionsflachen aus wirtschaftlicher, verkehrlicher, wohnungsbaulicher oder militarischer
Nutzung sind nach derzeitigem Kenntnisstand im Amtsgebiet nicht bekannt. Damit sind
mdgliche forderfahige Standorte eingeschrankt.

Das Ziel fur eine Nutzung des Stroms aus erneuerbaren Energien sollte soweit wie moglich
eine dezentrale Energieproduktion sein, um lange Stromtrassen durch das Land zu
vermeiden, die eine weitere Beeintrachtigung des Landschaftsbildes hervorrufen.

Im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung bietet sich fiir eine Gemeinde die Moglichkeit,
die Freiflichennutzung auf geeignete Standorte zu lenken. Ein konfliktarmes Nebeneinander
von Solarenergienutzung und konkurrierenden Raumansprichen erfordert eine sorgfaltig
abgewogene Standortwahl.

2.5. Regionalplan Schleswig-Holstein Mitte

Die Regionalplane leiten sich aus den Raumordnungsplénen auf Landesebene ab. In dem
vorliegenden Fall ist der Regionalplan aus dem Landesraumordnungsplan (LROP 1998)
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abgeleitet, der 2010 von dem LEP abgelost wurde. Dieser befindet sich derzeit in
Uberarbeitung (s.0.). In den Aussagen, in denen der Regionalplan vom
Landesentwicklungsplan abweicht, gelten die Aussagen des Landesentwicklungsplanes.
Aussagen der Regionalplane sind durch den LEP teilweise Uberholt, weshalb die
Regionalplane sich derzeit in der Fortschreibung befinden. Die neuen Regionalplane sollen
strategischer und umsetzungsorientierter ausgerichtet werden als die bisherigen Plane und
insbesondere die regionalen Entwicklungsstrategien bertcksichtigen. Schleswig-Holstein war
bisher in funf Planungsraume eingeteilt, fur die jeweils eigene Regionalplane aufgestellt
werden. Die Gemeinde Rade lag im Planungsraum Ill. Mit dem Inkrafttreten des
Landesplanungsgesetzes vom 27. Januar 2014 wurden die Planungsrdume in Schleswig-
Holstein neu gefasst. Aus den bisherigen funf Planungsraumen sind drei geworden. Die
Gemeinde Rade liegt dabei im Planungsraum II.

In dem derzeit noch gultigen Regionalplan fiir den Planungsraum Ill mit Stand aus dem Jahr
2000 wird im Kapitel Energiewirtschaft gefordert, das Potenzial an erneuerbaren Energien aus
Biomasse und Solarenergie starker zu nutzen.

Im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung bietet sich fur eine Gemeinde die Mdglichkeit,
die Errichtung von Freiflachen-Photovoltaikanlagen auf geeignete Standorte zu lenken. Ein
konfliktarmes  Nebeneinander von  Solarenergienutzung und  konkurrierenden
Raumansprichen erfordert eine sorgfaltig abgewogene Standortwahl, die mit Studie vorliegt.

3. METHODIK

Grundlage der Standortanalyse bildet die Ermittlung von Ausschlusskriterien und Kriterien der
Einzelfallprifung. Als Ausschlusskriterien sind dabei in der ersten Stufe insbhesondere
naturschutzrechtliche Aspekte (Schutzgebiete, Waldflachen, Flachen des Biotopverbunds
sowie Kompensations- und Okokontoflachen etc.) definiert. Dariiber hinaus werden
Siedlungs- und Ortsbereiche aus Kostengrinden (hoher Bodenwert) und als mdgliche
Siedlungserweiterungsflachen ausgeschlossen. Flachen, die einem Ausschlusskriterium
unterliegen, scheiden als Potentialflache fur Freiflachen-Photovoltaikanlagen aus (s. Kapitel
3.2 Ausschlusskriterien). Die Ausschlusskriterien werden innerhalb des ausgewéhlten
Untersuchungsraums als flachige Layer abgebildet. Alle Flache, die nicht mit einem flachigen
Layer gekennzeichnet sind, sind prinzipiell fiir eine PV-Entwicklung geeignet.

In der zweiten Stufe werden weitere sogenannte ,weiche” Kriterien aufgenommen, die einer
Planung aber nicht grundsatzlich entgegenstehen (s. Kapitel 3.3 Kiriterien der
Einzelfallprufung). Die betroffenen Flachen sind bei einer konkreten Planung einer
Einzelfallprifung zu unterziehen. Diese Flachen sind deswegen nicht weniger geeignet, die
Kennzeichnung bedeutet lediglich, dass noch Sachverhalte zu prifen sind. Denn bestimmte
Sachverhalte sind im Rahmen dieser Standortanalyse noch nicht abschlieRend zu bewerten.
So sind z.B. eine flachendeckende Ermittlung und ein Vergleich der Auswirkungen auf das
Landschaftshild im Rahmen einer so grof¥flachigen Standortanalyse nicht méglich bzw. nur
mit sehr hohem Aufwand zu leisten. Aufgenommen wurden als weitere Kriterien z.B.
Rohstoffpotenzialflachen und Biotopverbundachsen. Bei der Planung eines Vorhabens sind
anschliel3end spezifische Besonderheiten und Einschréankungen zu beachten. Im Einzelfall
missen standortbezogene Kriterien wie Eigentimerinteresse oder Netzkapazitaten,
Entfernung zum né&chsten Umspannwerk usw. beriicksichtigt werden. Nach der
Einzelfallprifung kénnen ganze Flachen oder Teile davon fir die Errichtung von Freiflachen-
Photovoltaikanlagen geeignet oder ausgeschlossen sein. Die Kriterien der Einzelfallprifung
werden innerhalb des ausgewahlten Untersuchungsraums als schraffierte Layer abgebildet.

Die Standortanalyse nimmt noch keine Abwagung vor. Flachen werden nur dann
ausgeschlossen, wenn jetzt schon eindeutig festgestellt werden kann, dass die Errichtung von
Freiflachen-Photovoltaikanlagen dort nicht mdglich ist, weil andere Flachenanspriiche
entgegenstehen. Neben den Ausschlusskriterien bzw. den Kriterien der Einzelfallprifung wird
auch die Vorbelastung des Landschaftsbilds untersucht. Denn nach der Zielsetzung der
Landesplanung sollten vorbelastete Flachen oder Gebiete, die aufgrund vorhandener
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Infrastrukturen ein eingeschranktes Freiraumpotenzial aufweisen, als Standort fir die
Errichtung von PV-Parks bevorzugt beriicksichtigt werden.

Im nachsten Schritt erfolgt die Ermittlung von Potenzialflachen fur Freiflachen-
Photovoltaikanlagen. Hierzu werden zunachst geeignete Flachen identifiziert, die fir eine
Errichtung von Freiflachen-Photovoltaikanlagen nach 8 35 BauGB oder im Rahmen der
Forderung nach 8§ 37 des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes (EEG) in Frage kommen. Dies
betrifft Flachen, die in einem 500 m breiten Abstand zu Autobahnen und Bahngleisen liegen.

Im Anschluss werden die Flachen ermittelt, die sich fur die Errichtung von Freiflachen-
Photovoltaikanlagen eignen, jedoch nicht durch das EEG forderfahig sind. Dabei handelt es
sich um alle Flachen, die keinem Ausschlusskriterium unterliegen und in der Karte daher weif3
oder schraffiert dargestellt sind. Flachen, die einem Kriterium der Einzelfallprifung
unterliegen, mussten im Einzelfall auf ihre Eignung hin untersucht werden. In der spateren
Planung kénnen weitere Belange auftreten, die zum Ausschluss von grundsétzlich geeigneten
Flachen fihren kdnnen. Diese standortbezogenen Ausschlusskriterien werden am Ende der
vorliegenden Standortanalyse angegeben und sind dann weitergehend zu prifen, wenn die
Entwicklung von Freiflachen-Photovoltaikanlagen auf einer jeweiligen Flache fokussiert wird.

3.1.  Suchbereich und Eignung

Die gefdrderte Errichtung von Freiflachen-Photovoltaikanlagen ist gem. § 37 Abs. 1 EEG
(Novelle von 2023) auf folgenden Flachen mdglich:

- Versiegelte Flachen,

- Konversionsflachen aus wirtschaftlicher, verkehrlicher, wohnungsbaulicher oder
militarischer Nutzung,

- Flachen entlang von Autobahnen oder Schienenwegen in einer Entfernung von 500 m
vom aufl3eren Rand der befestigten Fahrbahn,

- Flachen im Bereich eines beschlossenen Bebauungsplanes nach § 30 BauGB, der vor
dem 01.09.2003 aufgestellt wurde,

- Flachen im Bereich eines beschlossenen Bebauungsplanes, welcher als Gewerbe-
oder Industrieflache (8 8 und § 9 BauNVO) vor dem 01.01.2010 ausgewiesen wurde,

- Flachen, fur die ein Verfahren nach § 38 BauGB durchgefiihrt wurde,

- Flachen im Eigentum des Bundes oder der Bundesanstalt fiir Inmobilienaufgaben, die
nach dem 31.12.2013 durch vorgenannte verwaltet werden und fiir die Entwicklung
von Solaranlagen auf Ihrer Internetseite verdffentlicht wurden,

- Landeroffnungsklausel (Verordnungsermachtigung gem. § 37¢c EEG 2021): Flachen,
die als Ackerland genutzt werden und in einem benachteiligten Gebiet liegen und die
nicht unter eine der vorgenannten Flachen fallen (Voraussetzung: Beschluss des
Bundeslandes zur Errichtung von Solaranlagen auf Grunflachen)

- Landeroffnungsklausel (Verordnungsermachtigung gem. § 37¢c EEG 2021): Flachen,
die als Griinland genutzt werden und in einem benachteiligten Gebiet liegen und die
nicht unter eine der vorgenannten Flachen fallen (Voraussetzung: Beschluss des
Bundeslandes zur Errichtung von Solaranlagen auf Grunflachen).

- Hinweis: Von der Landeréffnungsklausel macht das Land Schleswig-Holstein
keinen Gebrauch.

- Ackerflachen, die kein Moorboden sind, mit gleichzeitigem Nutzpflanzenanbau auf
derselben Flache (Agri-PV)

- Moorbéden, die entwassert und landwirtschaftlich genutzt worden sind, wenn die
Flachen mit der Errichtung der Solaranlage dauerhaft wiedervernasst werden

Nach derzeitigem Stand wird nicht davon ausgegangen, dass militarische Konversionsflachen
existieren oder wirtschaftlich/gewerblich, verkehrlich oder wohnungsbaulich vorgeprégte
Konversionsflachen fir die Errichtung von FPVA zur Verflgung bzw. diese nicht fir andere
bauliche Entwicklungen vorgesehen sind. Die Nutzung von D&chern fir die Solarenergie ist
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mit einem hohen planerischen sowie baulichen Aufwand verbunden. Zudem kénnen die
Eigentimer von Wohngeb&uden nicht zu einer Nachristung ihrer Geb&ude verpflichtet
werden.

Damit sind mogliche Standorte fur die Erfullung der energiepolitischen Ziele des Bundes
eingeschrankt. Durch das Gemeindegebiet verlauft die BAB7. Geeignete Flachen fur
forderfahige FPVA liegen in einem 500 m Korridor zu der genannten Trasse.

Neben den im EEG genannten Flachen entlang von Autobahnen und Schienenwegen werden
im LEP in Ziffer 4.5.2 auch Flachen entlang von Bundesstral3en als vorrangig zu betrachten
genannt.

Standortbezogene Suchkriterien

Standortfaktoren wie Topografie und Grof3e der Flachen schranken eine Eignung fir FPVA
zusatzlich ein, so zum Beispiel ein nach Norden gerichteter Hang oder eine zu starke
Hangneigung. Aufgrund der Anschlusskosten an das Stromnetz kann zudem allgemein davon
ausgegangen werden, dass sich FPVA nicht unter finf Hektar Gré3e wirtschaftlich betreiben
lassen.

In der Standortanalyse werden insgesamt 59 Kriterien ausgewertet, die vollsténdige Lister der
Kriterien ist Anlage zu diesem Bericht. Im Folgenden werden die fir den Suchbereich
relevanten Kriterien erlautert:

3.2. Ausschlusskriterien

Sowohl fur durch das Gesetz fur den Ausbau erneuerbarer Energien (EEG) forderbare
Flachen als auch fir nicht férderbare Flachen gelten Kriterien, aufgrund derer die Errichtung
von Freiflachen-Photovoltaikanlagen auf den betreffenden Flachen nicht mdglich ist bzw. nicht
realisiert werden sollte. Innerhalb des Untersuchungsraums werden daher zunachst die
Flachen von einer Uberplanung mit Freiflachen-Photovoltaikanlagen ausgeschlossen, denen
naturschutzrechtliche Kriterien entgegenstehen.

Schutzgebiete gemaR Landesentwicklungsplanung

(gem. LLUR 2022 bzw. Regionalplan 2000)

Gemal Ziffer 4.5.2 Abs. 3 LEP sind in regionale Griinziigen, Vorranggebieten fir Naturschutz,
Vorbehaltsgebieten fiur Natur und Landschaft, Schwerpunktrdumen fir Tourismus und
Erholung und Kernbereichen fir Tourismus und Erholung die Errichtung von
raumbedeutsamen PV-Parks (>4ha) nicht zuldssig. Bei Flachen, fiir die eine Privilegierung
gemal § 35 (1) Nr. 8 und 9 bestehet, sind diese Kriterien nur als Kriterien der Einzelfallpriifung
zu bertcksichtigen.

Kompensations- und Okokontoflache

(gem. Umweltportal 2023)

Die im Zusammenhang mit der Eingriffsregelung stehende Kompensations- und
Okokontoflachen werden als Ausschlusskriterien gewertet.

Gesetzlich geschitzte Biotope

(gem. LLUR 2022)

Ausgenommen von der Errichtung von Freiflachen-Photovoltaikanlagen sind gesetzlich
geschutzte Biotope gemanR § 30 BNatSchG i.V.m. § 21 LNatSchG, und zwar auch dann, wenn
sie aullerhalb eines Schutzgebiets liegen. Der Erhalt gesetzlich geschitzter Biotope ist auf
Eben der Bauleitplanung sicherzustellen.
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Knicks als gesetzlich geschuitzte Biotope

(gem. LLUR 2022)

Da Handlungen gemaf § 30 Abs. 2 BNatSchG i.V.m. § 21 Abs. 1 Nr. 4 LNatSchG, die zu einer
Zerstorung oder einer sonstigen Beeintrachtigung der Knicks flihren, verboten sind, ist auf den
Flachen der Knicks keine Errichtung von Freiflachen-Photovoltaikanlagen moglich. Queren
Knicks geplante PV-Parks, sind diese weitestgehend zu erhalten und nur im Ausnahmefall,
z.B. fur die erforderliche ErschlieBung, zu entfernen und auszugleichen. Stark durch Knicks
oder vergleichbare Strukturen gegliederte Landschaften kdnnen daher die Eignung fur
Freiflachen-Photovoltaikanlagen beeintrachtigen.

Walder und Waldabstand

(gem. Umweltportal 2023)

Waldflachen sind von einer Bebauung mit Freiflachen-Photovoltaikanlagen ausgeschlossen.
Der Waldabstand gemaf § 24 LWaldG ist auf Ebene der Bauleitplanung zu bertcksichtigen.

Wertgrunland (Vertragsnaturschutz)

(gem. MEKUN 2023)

~Wertgrinland® ist ein insbesondere botanisch wertvolle Griinlandhabitate. Zum Wertgrinland
gehoren das arten- und strukturreiche Dauergrinland, binsen- und seggenreiche Nasswiesen,
kalkreiche Niedermoorwiesen, landwirtschaftlich genutzte Ubergangsmoorflachen, Salzrasen,
Halbtrockenrasen und Trockenrasen. Es handelt sich um gemall § 30 Absatz 2 Satz 2
BNatSchG in Verbindung mit § 21 Absatz 1 LNatSchG geschutzte Flachen, welche allerdings
nicht vollstandig in der Biotopkartierung erfasst sind.

Gewaésser und Gewasserschutzstreifen

(gem. LLUR 2022 bzw. DTK5)

Steh- und FlieBgewéasser haben eine hohe Bedeutung als Lebensraum sowie Leitlinie fir den
Vogelzug und als Nahrungs-, Rast- oder Brutgebiete und sind daher meist Teil von
Schutzgebieten. Schwimmende PV-Parks sind technisch moglich, in der Regel aber nur auf
Gewassern die durch den Abbau oberflachennaher Ressourcen entstanden sind. Gemal §
61 BNatSchG durfen an Gewassern mit einer Grof3e von mehr als einem Hektar innerhalb von
50 m Abstand keine baulichen Anlagen errichtet werden. Selbes gilt auf einer Breite von 150
m ab der Mittelwasserlinie auch fiir die Ostsee. Schutzstreifen zu kleineren Stehgewassern
und FlieBgewassern sind auf Eben der Bauleitplanung zu beriicksichtigen.

Siedlungsbereiche

(gem. OSM / DTKS5 / Luftbild)

Siedlungsbereiche sind im Grundsatz fur die Herstellung kleinerer baulicher Anlagen,
insbesondere an Gebaduden, geeignet, jedoch nicht fur die hier vorgesehenen grof3flachigen
Freiflachen-Photovoltaikanlagen.  Zudem  bestehen fir  Siedlungsbereiche  hohe
Flachenkonkurrenzen (wie z.B. durch Wohn- oder Gewerbeanspriiche), sodass diese Flachen
meistens nicht fir den Ausbau von PV-Anlagen zur Verfligung stehen oder zu hohe
Grundstuickskosten aufweisen. Siedlungsflachen sind zudem vorrangig fur MalBnhahmen der
Innenentwicklung zu nutzen. Im Siedlungsbereich kdmen lediglich Konversionsflachen fir die
Errichtung von Freiflaichen-Photovoltaikanlagen in Frage, die aufgrund wirtschaftlicher
Restriktionen (z. B. Altlasten) fur eine anderweitige bauliche Entwicklung nicht geeignet sind.
Geringe FlachengréfRen und vorhandene Verschattungen durch umliegende Gebaude stellen
weitere Restriktionen fur die Errichtung von PV-Parks in Siedlungsbereichen dar. Je weiter
PV-Parks an Siedlungsbereiche heranriicken, desto geringer ist erfahrungsgemal die
Akzeptanz der dort Wohnenden gegeniiber den Anlagen. Im Zusammenhang bebaute
Siedlungsbereiche werden daher ausgeschlossen.
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3.3.  Kriterien der Einzelfallprifung

Zusatzlich ist die Eignung von Flachen, die aus ubergeordneter planerischer und
naturschutzfachlicher Sicht fiir die Errichtung von Freiflachen-Photovoltaikanlagen geeignet
waren, von weiteren Faktoren abhangig. Neben den ,harten® Ausschlusskriterien gibt es
,weiche“ Kriterien der Einzelprifung, bei denen nicht pauschal von einem Ausschluss der
Flache fur die Errichtung von Freiflachen-Photovoltaikanlagen ausgegangen werden kann. Mit
einer Einzelfallprifung der Kriterien auf den entsprechenden Flachen soll dem
landesplanerischen Grundsatz Rechnung getragen werden, dass grof¥flachige Freiflachen-
Photovoltaikanlagen auf konfliktarme Gebiete konzentriert werden sollen (LEP 2021 Kap.
4.5.2). Bei den folgenden Kriterien ist daher im Einzelfall bei der Planung einer Freiflachen-
Photovoltaikanlage zu prifen, ob diese Kriterien im jeweiligen Fall auf die Flache oder Teile
davon zutreffen und die Flache damit zum Bau einer Freiflachen-Photovoltaikanlagen
geeignet ist.

Moorkulisse

(gem. LLUR 2022)

Moor- oder Anmoorbdden im Sinne des DGLG sind Boden, in denen innerhalb der obersten
40 cm ein mindestens 10 cm machtiger Horizont mit mindestens 15% Humus auftritt. Die
Kulisse ermoglicht keine weitergehende Differenzierung des Humusgehaltes oder der
Torfmachtigkeit, es wird nur eine Betroffenheit im Sinne des DGLG angezeigt.

Wenn die Uberplanung von Moorbéden mit FPVA zur Entlassung aus der landwirtschaftlichen
Nutzung und dauerhaften Wiedervernassung fuhrt, wird dies als positive Entwicklung fur den
Natur- und Klimaschutz gesehen. Eine Forderung nach EEG 2023 ist mdglich. Die derzeitige
Nutzung und der Zustand der Moorflachen ist im Einzelfall zu prifen.

Gebiete mit besonderer Bedeutung fiir den Abbau oberflachennaher Rohstoffe

(gem. Regionalplan 2000)

Der Regionalplan fir den Planungsraum Ill (Stand 2000) legt Gebiete mit besonderer
Bedeutung fur den Abbau oberflachennaher Rohstoffe fest. Diese Vorsorgegebiete sollen eine
langfristige Sicherung der Rohstoffgewinnung und -versorgung im Planungsraum garantieren.
Hierbei sind laut Regionalplan die Lagerstatten und Rohstoffvorkommen mdglichst von
Nutzungen, die die Rohstoffgewinnung stark beeintrachtigen oder verhindern, freizuhalten.
Bei Nutzungsanderungen, die eine spatere Rohstoffgewinnung ausschlie3en oder wesentlich
beeintrachtigen kénnen, ist der Rohstofflagerstatte bei der Abwagung mit konkurrierenden
Nutzungsanspriichen ein besonderes Gewicht beizumessen.

Aufgrund dieser Vorgaben stehen Gebiete mit besonderer Bedeutung fir den Abbau
oberflichennaher = Rohstoffe  einer  potenziellen  Nutzung durch  Freiflachen-
Photovoltaikanlagen nicht grundsatzlich entgegen, da die Nutzung durch die Freiflachen-
Photovoltaikanlagen auf einen bestimmten Zeitrahmen ausgelegt ist und die Anlagen
vollstéandig zurliickgebaut werden koénnen. Eine spéatere Rohstoffgewinnung ist damit nicht
ausgeschlossen. Eine Beeintrachtigung eines Gebietes mit besonderer Bedeutung fur den
Abbau oberflachennaher Rohstoffe durch Freiflachen-Photovoltaikanlagen ist abhangig vom
Flachenanteil und der Lage der Anlage im Gebiet. Es ist jedoch bei den EEG-férderbaren
Flachen entlang der Verkehrstrassen nicht von einer starken Beeintrachtigung auszugehen,
da die Verkehrstrassen bereits selbst eine Beeintrachtigung darstellen.

Biotopverbundsystem Haupt- und Nebenverbundsachse

(gem. LLUR 2022)

Entgegen den Schwerpunktbereichen verteilen sich die Verbundachsen nicht flachenhatt,
sondern linienhaft. Sie schneiden dadurch haufig Potenzialflachen fur Freiflachen-
Photovoltaikanlagen. Freiflichen-Photovoltaik-Anlagen kdnnen auf den Flachen rund um die
Hauptverbunds- und Nebenverbundsachsen errichtet werden, wenn naturschutzrechtliche
Belange (wie Biotopschutzmaflinahmen) im Rahmen der Planung beriicksichtigt werden. Die
Haupt- und Nebenverbundsachsen werden daher als Kriterium der Einzelfallprifung definiert.
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Naturparke geméaR § 27 BNatSchG i.V.m. 8 16 LNatSchG

(gem. LLUR 2022)

Bei Naturparken handelt es sich um gro3raumige Gebiete, die zu einem wesentlichen Tell
Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Natura 2000-Gebiete oder Naturdenkmaéler
enthalten und sich wegen ihrer landschaftlichen Voraussetzungen fir die Erholung besonders
eignen. In Naturparks konnen gem. ,Erlass Uber die Grundséatze zur Planung von
grof¥flachigen Freiflachen-Photovoltaikanlagen im AuRenbereich“ dennoch Freiflachen-
Photovoltaikanlagen zuldssig sein, sie unterliegen jedoch einem besonderen Abwagungs- und
Priferfordernis.

Gebiet mit hoher oder sehr hoher Bodenwertigkeit

(gem. LLUR 2022)

Bei Bereichen, die eine hohe oder sehr hohe haben, sollte gepruft werden, welcher Nutzung
die Flachen derzeit unterliegen und ob durch die Nutzung der Flache durch FPVA der
Landwirtschaft moglicherweise wertvolle und ertragreiche Flachen entzogen wirden. Dabei
ist zu bedenken, dass eine FPVA-Nutzung auf einen bestimmten Zeitrahmen ausgelegt ist
und die Flachen einer landwirtschaftlichen Nutzung somit nicht dauerhaft entzogen werden.

Geplante Kompensations- und Okokontoflache

(gem. Planfeststellungsverfahren)

Im FNP dargestellte aber noch nicht realisierte Kompensations- und Okokontoflachen werden
als Kriterium der Einzelfallprifung gewertet.

3.4. Vorbelastung Landschaftsbild

Der Untersuchungsraum wird auch hinsichtlich der Auswirkungen auf das Landschaftsbild
betrachtet. Um unbeeintrdchtigte Bereiche im Sinne von Landschaftsfenstern auch kunftig
erhalten zu konnen, bietet es sich an, die Freiflachen-Photovoltaikanlagen in bereits
vorbelasteten Bereichen vorzusehen. Hierzu werden folgende Vorbelastungen des
Landschaftsbildes identifiziert:

- Vorranggebiete fur Windenergienutzung gemalfs Teilfortschreibung des Regionalplans
fur den Planungsraum Il - Sachthema Windenergie 2020,

- (Hochspannungs-) Freileitungen,

- Autobahnen,

- Bundes- und Landesstraf3en,

- Bahnschienen,

- PV-Anlagen Bestand.

Vorranggebiete flir die Windenergienutzung stellen beim Vorhandensein von
Windenergieanlagen eine Vorbelastung des Landschaftsbildes dar. Freiflachen-
Photovoltaikanlagen stehen der Windenergienutzung nicht entgegen und sind deshalb auch
innerhalb dieser Gebiete zulassig. Darliber hinaus weisen die Vorranggebiete zu
Schienenwegen und Autobahnen einen Mindestabstand von 100 m bzw. in Hb6he der
einfachen Umfallhohe der Anlage auf. In diesen Bereichen ist die Errichtung von Freiflachen-
Photovoltaikanlagen denkbar. Der Gefahr von Eisabwurf kann durch geeignete technische
Maflnahmen entgegengewirkt werden. Abstdnde bezlglich Verschattung, Repowering und
Zuwegungen sind jeweils im Einzelfall zu untersuchen. Die Vorbelastung der Landschaft durch
Wind-Parks wird mit 3.000 m angesehen. Die Nutzung der Flachen zwischen
Windenergieanlagen (WEA) fir FPVA ist zwar technisch méglich, aber aufgrund der Vorgaben
der Landesbauordnung (LBO SH) sowie den unterschiedlichen Laufzeiten von WEAs und
FPVA praktisch nicht umsetzbar.

(Hochspannungs-) Freileitungen beeintrachtigen das Landschaftsbild i.d.R. erheblich. Die
Beeintrachtigungen sind umso hoéher, je groRBer die Bedeutung des betroffenen
Landschaftsbilds ist. Als erheblich wird der Abstand von mind. 1.500 m zur Trasse angesehen.

Seite | 13



Bericht zur Photovoltaik-Standortstudie B2K Architekten und Stadtplaner
fur die Gemeinde Rade b. R., Kreis Rendsburg-Eckernférde

Befinden sich dementsprechend Freileitungen in der Umgebung von geplanten PV-Parks, ist
das Landschaftsbild an diesen Stellen bereits vorbelastet. Die Fortschreibung des LEP setzt
als Ziel, dass vorbelastete Flachen oder Gebiete, die aufgrund vorhandener Infrastrukturen
ein eingeschranktes Freiraumpotenzial aufweisen, sich als Standort fir die Errichtung von PV-
Parks eignen. Die Umgebung von (Hochspannungs-) Freileitungen eignet sich daher fur die
Errichtung von Freiflachen-Photovoltaikanlagen.

Ein Vorhandensein von bereits gebauten PV-Parks stellt ebenfalls eine Vorbelastung des
Landschaftsbildes dar. Um bandartige Strukturen zu vermeiden ist jedoch im Einzelfall die
Freihaltung von Landschaftsfenstern zu prufen.

ﬁ_euthen"-, =
-" ..'.

Abblldung 1 Auszug aus der landesweiten Vorbelastungskarte fiir die Gemeinde Rade bei Rendsburg BZK 2024

4. RAUMORDNERISCHE PRUFUNG

Alle im Untersuchungsgebiet vorkommenden Ausschluss- und Abwéagungskriterien werden in
der Karte (Anlage) dargestellt. Aus den Ausschlusskriterien ergibt sich eine Unterscheidung
der Potenzialflachen gemaR § 37 EEG in ,geeignet® (,Weilkflachen®) und ,Einzelfallprifung
erforderlich® (schraffierte Flachen mit weilem Hintergrund).

Wichtiger Hinweis: Die Ausweisung der nach 8§ 35 BauGB privilegierten Flachen und Flachen
der EEG-Forderkulisse erfolgen anhand des zukinftigen Verlaufs der BAB7 gemaR
Planfeststellungsverfahren ,A 7, Ersatzneubau der Rader Hochbriicke einschl. 6-streifiger
Erweiterung“ vom 14.01.2022.
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4.1. Privilegierte Flachen nach § 35 BauGB

Gemal} § 35 (1) Nr. 8 BauGB sind Anlagen zur Nutzung solarer Strahlenenergie in einem 200
m Korridor entlang von Autobahnen und Schienenwegen mit mindestens 2 Hauptgleisen im
AulRenbereich zulassig. Gleiches gilt fur Agri-PV-Anlagen mit einer Grél3e von bis zu 2,5 ha,
die in einem raumlich-funktionalen Zusammenhang mit land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb
oder Betrieb der gartenbaulichen Erzeugung stehen. Fir diese sogenannten privilegierten
Vorhaben ist keine Bauleitplanung erforderlich.

Die Flachen, auf denen FPVA ohne Bauleitplanung méglich sind, werden orangefarben
markiert und mit P benannt. Hofstellen, an denen potenziell privilegierte Vorhaben nach § 35
(1) Nr. 9 werden markiert. Ob tatsachlich die Voraussetzungen dafur erfillt sind, ist jeweils im
Einzelfall zu prufen.

4.2. Geeignete Potenzialflachen gemal § 37 EEG

Bei den geeigneten Potenzialflachen geméaR 8§ 37 EEG handelt es sich um Flachen, die in
einem 500 m breiten Streifen entlang von Autobahnen und Schienenwegen liegen. Diese
werden in der Karte gesondert dargestellt und im Textteil einzeln geprift werden. Sie werden
als ,geeignet” oder ,Einzelfallprifung erforderlich® eingestuft. In Kapitel 5 erfolgt eine genauere
Betrachtung der Potenzialflachen in der Gemeinde. Die Benennung der Potenzialflachen
erfolgt entlang der Autobahn jeweils mit A und entlang der Bahnstrecke jeweils mit B.

4.3. Weitere Potenzialflachen

Neben den Potenzialflachen gemald § 37 EEG eignen sich auch weitere Flachen fir die
Errichtung von Freiflachen-Photovoltaikanlagen. Alle Flachen, die im Untersuchungsgebiet
weild hinterlegt sind (,Weilflachen®), weisen keine Konfliktpotenziale mit Schutzgebieten auf
und sind daher als ,geeignet” zu bewerten. Daneben gibt es noch zahlreiche Flachen, die der
Kategorie ,Einzelfallprifung erforderlich“ zuzuordnen sind.

Bei diesen Flachen ist auf der Ebene der Bauleitplanung im Einzelfall zu prifen, ob eines der
aufgefuhrten Kriterien zum Ausschluss der Errichtung einer Freiflachen-Photovoltaikanlage
auf diesen Flachen fihrt. Gut geeigente Flachen abseits der EEG-Forderkulisse werden mit
C benannt. Als gut geeignet werden Weillflichen sowie Flachen auf denen nur die
Ertragsfahigkeit des Bodens, Moorkulisse oder Naturpark als Kriterien der Einzelfallprifung
vorliegen.

4.4. Standortbezogene Ausschlusskriterien

Bei den Potenzialflachen kommen sowohl bei den Flachen, die als ,geeignet® eingestuft sind,
als auch bei den Flachen, bei denen eine ,Einzelfallprifung erforderlich® ist, standortbezogene
Ausschlusskriterien hinzu. Die folgenden Kriterien missen bei beiden Flachenarten geprift
werden:

Es sollen laut des landesplanerischen Grundsatzes ab einer Lange der FPVA von 1.000
Metern Landschaftsfenster freigehalten werden, damit sich die PV-Parks nicht bandartig durch
die Landschaft ziehen. Dies bezieht sich auf PV-Parks, fur die Bauleitplanung aufgestellt wird
und nicht auf nach 8§ 35 BauGB privilegierte Flachen.

Die Flachen des Vertragsnaturschutzes, die eine andersartige Nutzung wie z. B. die hier
beabsichtigte Nutzung als Freiflachen-Photovoltaikanlagen ausschliel3en, stehen fir die
Dauer der vertraglichen Vereinbarung nicht zu Verfiigung. Offentlich einsehbare Daten dazu
bestehen jedoch nicht, so dass jeweils im Einzelfall zu prifen ist, ob und bis wann solch eine
Vereinbarung existiert.

Weitere Restriktion stellen die Eigentimerinteressen dar. Der Bau von Freiflachen-
Photovoltaikanlagen erfolgt nur, wenn die Eigentiimer diesem auch zustimmen. Ist dies nicht
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der Fall, kann die Anlage nicht gebaut werden. Die Interessen des Eigentimers kdnnen sich
im Laufe der Zeit jedoch wandeln oder es gibt neue Eigentiimer, die andere Vorstellungen
haben.

Die Netzkapazitaten der Umspannwerke, die den Strom aus den Freiflachen-
Photovoltaikanlagen einspeisen und verteilen, kdnnen ebenfalls eine Restriktion darstellen.
Zwar sind die Netzbetreiber gehalten, die Umspannwerke ggf. auszubauen, dies kann aber
weitere Kosten und Zeit verursachen, so dass der Bau einer Freiflachen-Photovoltaikanlagen
nicht mehr wirtschaftlich darstellbar ist.

Die Topographie kann eine Eignung fur die Errichtung von Freiflachen-Photovoltaikanlagen
zusatzlich einschrénken. Ein nach Norden gerichteter Hang oder eine zu starke Hangneigung
eignen sich aufgrund der ausbleibenden Sonnenbestrahlung / einer Sonnenbestrahlung im
unginstigen Winkel nicht fir die Errichtung von Freiflachen-Photovoltaikanlagen.

Ebenso kann die Grof3e oder Ausdehnung einer Flache sich ungunstig fur die Errichtung von
Freiflachen-Photovoltaikanlagen darstellen. Aufgrund der Anschlusskosten an das Stromnetz
kann allgemein davon ausgegangen werden, dass sich Freiflachen-Photovoltaikanlagen unter
funf Hektar GrofRe nicht wirtschatftlich betreiben lassen. Im Zusammenhang mit weiteren
Einzelflachen ist aber auch bei kleineren Flachen ein wirtschaftlicher Betrieb mdglich. Bei der
Ausdehnung ist es wichtig, dass Flachen kompakt sind und nicht zu stark zerschnitten werden.

Aus den o.g. Grinden ist anzunehmen, dass nicht auf allen dargestellten Potenzialflachen
Freiflachen-Photovoltaikanlagen realisiert werden kdénnen. Auf Ebene der Bauleitplanung
missen die Flachen aus beiden Kategorien daher auf die standortbezogenen
Ausschlusskriterien hin geprift werden.

Seite | 16



Bericht zur Photovoltaik-Standortstudie B2K Architekten und Stadtplaner
fur die Gemeinde Rade b. R., Kreis Rendsburg-Eckernférde

5. POTENZIALFLACHEN UND GEMEINDLICHES STANDORTKONZEPT

Im Gemeindegebiet Rade bei Rendsburg befinden sich mehrere Potenzialflachen fur die
Entwicklung von Freiflachen-Photovoltaikanlagen (FPVA). Forderbar durch das EEG sind die
Flachen entlang der Autobahn A7.

N Q‘P

Abbildung 2: Potenzialflachen P1, P2, P3, P4, P5, A1, A2 und A3 der Gemeinde Rade.

. P—

P2 Die Potenzialflache liegt auf der Rader Insel und grenzt an die Borgstedter
Enge. Die Flache unterliegt keinen Kriterien.

P3 Die Potenzialflache liegt auf der Rader Insel und grenzt an den Nord-Ostsee-
Kanal. Die Flache unterliegt ansonsten keinen weiteren Kriterien.

Al Die Potenzialflache liegt nahe der Borgstedter Enge auf der Rader Insel. Es

verlauft eine Hochspannungsleitung in der Flache, die zu einer Vorbelastung
fuhrt.
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A2 Die Potenzialflache grenzt an einen Hofbereich auf der Rder Insel. Die Flache
unterliegt keinen weiteren Kriterien.

A3 Die Potenzialflache liegt am Nord-Ostsee-Kanal auf der Rader Insel. Sie
unterliegt keinen weiteren Kriterien.

A *

‘A‘bblldung 3: Potenzialflachen

C1 Die Potenzialflache befindet sich zwischen der Borgstedter Enge und dem
Nord-Ostsee-Kanal. Durch den westlichen Teil der Flache verlaufen zwei
Hochspannungsfreileitungen die zu einer Vorbelastung des Landschaftsbildes
fuhren.

Cc2 Die Potenzialflache liegt zwischen der Borgstedter Enge und dem Nord-Ostsee-
Kanal und unterliegt keinen zu prufenden Kriterien.
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Abbildung 4: Potenzia

P4

A4

A5

C6
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chen P4, Ad, A5, C6, C7, C11 und C12

Die Potenzialflache liegt am sudlichen Rand der Gemeinde. Es durchlaufen
einige Knicks die Flache, die auf der Ebene der Bauleitplanung beriicksichtigt
werden mussen. Aulerdem befinden sich zahlreiche Hochspannungs-
freileitungen in der Flache, die zu einer Vorbelastung des Landschaftsbilds
fuhren.

Die Potenzialflache liegt siidlich des Nord-Ostsee-Kanals. Es verlaufen einige
Knicks durch die Flache, die auf der Ebene der Bauleitplanung bertcksichtigt
werden mussen. AulRerdem befinden sich Hochspannungsfreileitungen in der
Flache, die zu einer Vorbelastung des Landschaftsbilds flhren.

Es befinden sich Knicks in der Flache, die auf der Ebene der Bauleitplanung
beritcksichtigt werden mussen. AufRerdem verlauft eine Hochspannungs-
freileitung durch die Flache, die zu einer Vorbelastung des Landschaftshildes
fuhrt. Als Kriterium der Einzelfallprufung ist der nordliche Bereich der Flache
auf Moorkulisse zu finden.

Die Potenzialflache grenzt 6stlich an ein Siedlungsgebiet. Es verlaufen zwei
Knicks in der Flache, die auf der Ebene der Bauleitplanung bertcksichtigt
werden mussen. AuRerdem liegt eine Hochspannungsfreileitung westlich in der
Flache, die zu einer Vorbelastung des Landschaftsbildes fihrt.
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C7 Die Potenzialflache grenzt sudlich und westlich an ein Siedlungsgebiet. Es
verlauft ein Knick in der Flache, der auf der Ebene der Bauleitplanung
berlcksichtigt werden muss. Die gesamte Flache liegt als Kriterium der
Einzelfallprufung auf einem Gebiet mit hoher Ertragsfahigkeit.

C10 Die Potenzialflache grenzt ndrdlich an die Siedlungsflache. Es verlaufen einige
Knicks in der Flache, die auf der Ebene der Bauleitplanung bertcksichtigt
werden missen.

Cl1 Es liegt ein Knick in der Flache, der auf der Ebene der Bauleitplanung
bertcksichtigt werden muss.

Abbildung 5: Potenzialflééhen P5, A6, A7, Ci2, C13 und C14 der Gemeinde Rade bei Rendsburg
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A7

C12

C13

Cl4
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Die Potenzialflache liegt am sudlichen Rand der Gemeinde. Es durchlaufen
einige Knicks die Flache, die auf der Ebene der Bauleitplanung bertcksichtigt
werden muissen. Aulerdem befinden sich zahlreiche Hochspannungs-
freileitungen in der Flache, die zu einer Vorbelastung des Landschaftsbilds
fuhren. Ebenso sind zwei Teilflachen bereits fur Freiflichen-PV-Anlagen
angefragt.

Es liegen einige Knicks in der Flache, die auf der Ebene der Bauleitplanung
berticksichtigt werden muissen. Im nordwestlichen Bereich verlauft eine
Freileitung durch die Flache, die zu einer Vorbelastung des Landschaftsbilds
fuhrt. Im Stdosten befindet sich ein Viertel der Flache auf einem Gebiet, das
bereits fur PV-Anlagen angefragt ist.

Die Potenzialflache liegt an der sudlichen Gemeindegrenze. Es verlaufen
einige Knicks durch die Flache, die auf der Ebene der Bauleitplanung
bertcksichtigt werden missen. Ein Viertel der Flache liegt auf einem Gebiet,
das bereits fir PV-Anlagen angefragt ist.

Es verlauft ein Knick durch die Flache, der auf der Ebene der Bauleitplanung
bertcksichtigt werden muss. Aul3erdem befindet sich ein Viertel der Flache auf
einem Gebiet, das bereits fir PV-Anlagen angefragt ist.

Es verlauft ein Knick durch die Flache, der auf der Ebene der Bauleitplanung
bertcksichtigt werden muss. AuRerdem befindet sich die Halfte der Flache auf
einem Gebiet, das bereits fur Freiflachen-PV-Anlagen angefragt ist.

Die Potenzialflache unterliegt keinen weiteren Kriterien.
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Abbildung 6: Potenzialflachen C8 und C9

C8

C9
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Die Potenzialflache liegt am Gemeinderand. Es liegen mehrere Knicks in der
Flache, die auf der Ebene der Bauleitplanung beriicksichtigt werden muissen.
Als Ausschlusskriterium befinden sich au3erdem Biotope in der Flache. On der
Flache liegen als Kriterien der Einzelfallprifung zum einen Flachen der
Moorkulisse im Sidden und ein  Vorbehaltsgebiet fir den Abbau
oberflachennaher Rohstoffen, welches aber im Regionalplan-Entwurf 2023
nicht wieder dargestellt wird.

Die Potenzialflache grenzt an ein Waldgebiet. Es befinden sich einige Knicks in
der Flache, die auf der Ebene der Bauleitplanung beriicksichtigt werden
mussen. Ein Teilgebiet im Nordosten der Flache liegt auf3erdem als
Einzelfallkriterium auf Moorkulisse.
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Abbildung 7: Potenzialflachen C3, C4, C5, C7 und C8 der Gemeinde Rade bei Rendsburg

C3 Die Potenzialflache grenzt an den Nord-Ostsee-Kanal. Es liegt ein Knick in der
Flache, der auf der Ebene der Bauleitplanung beriicksichtigt werden muss. Die
gesamte Flache liegt als Kriterium der Einzelfallprifung auf einem Gebiet mit
hoher Ertragsfahigkeit.

C4 Es liegen viele Knicks in der Flache, die auf der Ebene der Bauleitplanung
berlcksichtigt werden mussen. Ein Grof3teil der Flache liegt als Kriterium der
Einzelfallprifung ein Vorbehaltsgebiet fir den Abbau oberflachennaher
Rohstoffen, welches aber im Regionalplan-Entwurf 2023 nicht wieder
dargestellt wird.

C5 Die Potenzialfliche grenzt an den Nord-Ostsee-Kanal nérdlich. Es liegen
Knicks in der Flache, die auf der Ebene der Bauleitplanung bertcksichtigt
werden missen. Ein grol3er Teil der Flache liegt

Cc7 Die Flache und grenzt an ein Siedlungsgebiet. Es liegt ein Knick in der Flache,
der auf der Ebene der Bauleitplanung beriicksichtigt werden muss. Fast die
gesamte Flache liegt als Kriterium der Einzelfallpriifung auf einem Gebiet mit
hoher Ertragsfahigkeit.

C8 Es befinden sich mehrere Knicks in der Flache, die auf der Ebene der
Bauleitplanung beriicksichtigt werden mussen. Zwei Teilflachen befindet sich
als Kriterium der Einzelfallprifung auf einem Gebiet mit hoher Ertragsfahigkeit.
AuRRerdem ist die ganze Flache ein Gebiet mit besonderer Bedeutung fir den
Abbau oberflachennaher Rohstoff. Als Ausschlusskriterien liegen zwei kleine
Biotope nordlich in der Flache.

Uber die benannten Potentialflachen hinaus existieren innerhalb der Gemeinde Flachen, die
keinem Ausschlusskriterium unterliegen und deshalb fiir die Entwicklung von FPVA
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grundsatzlich geeignet sind, sowie Flachen, die nach Prifung von Einzelfallkriterien potenziell
geeiget sein kénnen.

Flachenverhaltnisse in Hektar und Prozent (gerundet): Rade bei Rendsburg

Gemeindegebiet | Siedlungsflache | Ausschlusskriterien |  Weil3flachen Einzelfallprifung
652 ha 25 ha 204 ha 322 ha 100 ha
100% 4% 31% 50% 15%

Potenzialflachen in Hektar und Prozent (gerundet): Rade bei Rendsbur

Gemeindegebiet | Priviligierung (835 (1) | Priviligierung (835 EEG-Forderung Ohne EEG

Nr. 8 BauGB) (1) Nr. 9 BauGB) (ohne §35)
652 ha 32 ha 20 ha 52 ha 311 ha
100% 5% 3% 8% 48%

Wichtiger Hinweis: Die Ausweisung der nach § 35 BauGB privilegierten Flachen und Flachen
der EEG-Forderkulisse erfolgen anhand des zukinftigen Verlaufs der BAB7 gemal
Planfeststellungsverfahren ,A 7, Ersatzneubau der Rader Hochbriicke einschl. 6-streifiger
Erweiterung“ vom 14.01.2022.

6. KONZEPTFINDUNG UND ABSTIMMUNG MIT DEN NACHBARGEMEINDEN

Die Standortanalyse wurde am 14.09.2023 in einer Gremiensitzung vorgestellt, die Systematik
erlautert und Uber die gemeindlichen Entwicklungsziele und -mdglichkeiten beraten. Auf
Grundlage dessen wurde ein Entwurf des gemeindlichen Standortkonzeptes entwickelt. Dies
besteht aus der ,Ampelkarte” und einer textlichen Erlauterung.

Zur besseren Veranschaulichung wurde die Potenzialflachenanalyse zu einer ,Schwarz-Weil3-
Karte® vereinfacht. Hier werden alle Ausschlusskriterien in schwarz dargestellt, wahrend alle
Kriterien der Einzelfallprifung zu grauen Flachen zusammengefasst werden. Die ,Schwarz-
WeilR-Karten“ dienen dazu, die Weiltflachen fir die Diskussionen in den Gemeinden starker
hervorzuheben. Sie sind kein Ersatz fur die Potenzialflichenanalyse.

Zur interkommunalen Abstimmung wurden den Nachbargemeinden am 24.06.2024 der
Entwurf des gemeindlichen Standortkonzeptes zugesandt und um Beantwortung des
Fragebogens gebeten. Die Antworten sind Anlage dieses Berichts.

Gemeindliche Konzeption

Die Gemeinde mdchte zusatzlich zum 200m-Streifen entlang der Autobahn, auf dem die
Errichtung von FPVA als privilegiertes Vorhaben nach § 35 BauGB mdglich ist, auch auf den
Flachen zwischen der Autobahn und der Strae von Rade nach Ostenfeld auf der Breite von
der Gemeindegrenze zu Ostenfeld bis zum Stadtweg von Rade nach Schacht-Audorf, sowie
auf der Rader Insel die Errichtung von FPVA erméglichen. Diese Flachen umfassen rund 84
ha und sind alle durch die Autobahn A7 und mehrere Hochspannungsfreileitungen vorbelastet.
Das gemeindliche Standortkonzept wurde am 26.03.2024 von der Gemeindevertretung als
selbstbindender Beschluss beschossen.
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Sudiche Exkiaven der Gemeinde

Abbildung 8: Gemeindliches PV-Standortkonzept Gemeinde Rade bei Re'ndsburg

Gemeindliches Standortkonzept in Hektar und Prozent (gerundet): Rade bei Rendsburg

Gemeindegebiet | Ausschluss von FPVA Zustimmung zu FPVA Hochstgrenze fir FPVA
652 ha 563 ha 84 ha 84 ha
100% 86% 13% 13%
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7. ZUSAMMENFASSUNG

Im Zuge der Bauleitplanverfahren wird regelmé&fig von den Aufsichtsbehdrden eine
abgestimmte Planung mit den Nachbargemeinden, eine begriindete Standortwahl und eine
Alternativenprifung verlangt. Diese raumordnerische Vertraglichkeitsstudie dient hierfir als
Entscheidungsgrundlage und bietet den Gemeinden kiinftig einen Orientierungsrahmen fir
die Entwicklung von FPVA sowie fir den Umgang mit Anfragen fur derartige Projekte.

Die Standortanalyse soll nach eingehender Prifung aufzeigen, welche Flachen fir die
Errichtung von Freiflachen-Photovoltaikanlagen geeignet bzw. ungeeignet sind.

In einer ersten Stufe werden Ausschlusskriterien fir ungeeignete Flachen definiert (,harte”
Kriterien).  Diese  berlcksichtigen insbesondere  naturschutzrechtliche  Aspekte
(Schutzgebiete, Waldflachen, Flachen des Biotopverbundes sowie Kompensations- und
Okokontoflachen), aber auch Siedlungsbereiche (zu hohe Verschattung, ungiinstige
Flachenzuschnitte und zu hoher Bodenwert). Flachen, die einem solchem Kriterium
unterliegen, werden als ungeeignet bewertet.

In der zweiten Stufe werden weitere Kriterien (,weiche® Kriterien) aufgenommen, zu denen
u.a. Moorkulissen, Gebiete mit besonderer Bedeutung flr den Abbau oberflachennaher
Rohstoffe sowie Gebiete mit hoher oder sehr hoher Bodenwertigkeit gehoren. Flachen, die
einem solchen Kriterium unterliegen, missen einer Einzelfallprifung unterzogen werden.

Nach Prifung der Kriterien ergeben sich Flachen, die fur die Errichtung von Freiflachen-
Photovoltaikanlagen geeignet sind. Diese lassen sich in einer weiteren Stufe in nach dem EEG
forderfahige Flachen und nicht forderfahige Flachen untergliedern. Aus den férderfahigen
Flachen ergeben sich 500 m Korridore entlang der Autobahn. Alle weiteren Flachen, die
keinem Ausschlusskriterium unterliegen, eignen sich tendenziell fur die Errichtung von
Freiflachen-Photovoltaikanlagen, missten ggf. aber einer Einzelfallprifung unterzogen
werden.

Weitere Kriterien zur Bewertung der einzelnen geeigneten Flachen sind Wirtschaftlichkeit,
baulicher Zusammenhang und Auswirkungen auf das Landschaftsbild.

Bei der Planung eines Vorhabens sind anschlieBend bei allen Standorten spezifische
Besonderheiten und Einschrankungen zu beachten. Im Einzelfall missen standortbezogene
Kriterien wie Eigentimerinteresse, kleinflachige geschiitzte Biotope oder Netzkapazitdten
berlcksichtigt werden.

Es ist hervorzuheben, dass in der raumordnerischen Vertraglichkeitsstudie keine absoluten
Ergebnisse beziglich geeigneter Flachen ermittelt werden. Auf der detaillierteren
Planungsebene kbénnen standortspezifische Faktoren eine Rolle spielen, die die Eignung
weiter einschranken kénnen. Abseits der nach § 35 (1) Nr. 8 und 9 BauGB privilegierten
Flachen ist fur die Errichtung von Freiflachen-Photovoltaikanlagen ist die Aufstellung von
Bauleitplanung durch die Gemeinde erforderlich.
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Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein, Fortschreibung 2021

Ministeriums fir Inneres, landliche Raume, Integration und Gleichstellung & Ministeriums fir
Energie, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung (2022): Grundsatze zur Planung von
groR¥flachigen Solar-Freiflachenanlagen im Aufl3enbereich

Ministeriums fur Inneres, landliche R&ume, Integration und Gleichstellung (2022):
Anforderungsprofil fir Gemeindegrenzen tUbergreifende Plankonzepte flir die Errichtung groRRer
Freiflachen-Solaranlagen

Ministeriums flr Inneres, landliche Raume, Integration und Gleichstellung (2022): Verzicht auf
Raumordnungsverfahren bei der Errichtung grof3er Freiflachen-Solaranlagen

Ministerium flr landliche Raume, Landesplanung, Landwirtschaft und Tourismus des Landes
Schleswig-Holstein (2001): Regionalplan fir den Planungsraum Ill, Fortschreibung 2000;
Umweltbundesamt (2022): Anpassung der Flachenkulisse fur PV-Freiflachenanlagen im EEG
vor dem Hintergrund erhodhter Zubauziele, Notwendigkeit und mdgliche Umsetzungsoptionen
Waldgesetz fiir das Land Schleswig-Holstein (Landeswaldgesetz - LWaldG) vom 5. Dezember
2004 (GVOBI. 2004, 461)
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Bericht zur Photovoltaik-Standortstudie B2K Architekten und Stadtplaner
fur die Gemeinde Rade b. R., Kreis Rendsburg-Eckernférde

9. ANLAGEN

1. Liste der Prufkriterien fur Standortanalysen fur Freiflachen-Photovoltaikanlagen
2. Antworten der Nachbargemeinden auf die Fragebdgen der interkommunalen Abstimmung

Aufgestellt: Kiel, den 04.09.2024

B2K

Architekten | Stadtplaner
Schleiweg 10 | 24106 Kiel
Tel: (0431) 5967 46 -20 | Fax: -9
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B2K

Architekten | Stadtplaner

Prafkriterien fur Standortanalysen fur Freiflachen-Photovoltaikanlagen

Flachen i.S.d. § 35
(1) Nr.8 & Nr.9

Flacheni.S.d. § 37
(1) Nr. 2 a-c EEG

weitere

Kriterium I.S?UG.B (EEG- Potenzialflachen
(privilegierte i .
Flachen) Forderkulisse)
Prifung Pot. Prafung Pot. Prifung Pot.

FFH-Gebiete Ausschluss | N [ Ausschluss | N [ Ausschluss | N
NSG Ausschluss | N [ Ausschluss | N | Ausschluss | N
Gebiete, die die Voraussetzungen fur eine
Unterschutzstellung als NSG erfillen Ausschluss | N [ Ausschluss | N | Ausschluss | N
EU-Vogelschutzgebiet Ausschluss | N [ Ausschluss | N | Ausschluss | N
Nationalpark Ausschluss | N | Ausschluss | N | Ausschluss | N
Weltnaturerbe Ausschluss | N [ Ausschluss | N | Ausschluss | N
Nationale Naturmonumente Ausschluss | N [ Ausschluss | N | Ausschluss | N
Ramsar-Gebiete Ausschluss | N [ Ausschluss | N | Ausschluss | N
Biotope Ausschluss | N | Ausschluss | N | Ausschluss | N
Wald Ausschluss | N [ Ausschluss | N | Ausschluss | N
Waldabstand (30m) Ausschluss | N [ Ausschluss | N | Ausschluss | N
Biotopverbundsystem Schwerpunktbereich Ausschluss | N [ Ausschluss | N | Ausschluss | N
Okokontoflachen Ausschluss | N [ Ausschluss | N [ Ausschluss | N
Kompensationsflachen Ausschluss | N [ Ausschluss | N | Ausschluss | N
Biotopverbundsystem Schwerpunktbereich Ausschluss | N [ Ausschluss | N [ Ausschluss | N
Achsen des Biotopverbundsystems Einzelfall J Einzelfall N Einzelfall N
Knicks Ausschluss | N [ Ausschluss | N | Ausschluss | N
Vorbehaltsgebiete fur Natur und Landschaft Einzelfall J Ausschluss | N | Ausschluss | N
Vorranggebiet fir Naturschutz Einzelfall J Ausschluss | N | Ausschluss | N
Regionaler Griinzug Einzelfall J Ausschluss | N | Ausschluss | N
Grinzésuren Einzelfall J Ausschluss | N | Ausschluss | N
Kistenschutzrechtlicher Bauverbotsstreifen Ausschluss | N [ Ausschluss | N | Ausschluss | N
Kistenhochwasserrisikogebiet Ausschluss | N [ Ausschluss | N | Ausschluss | N
Flusshochwasserrisikogebiet Ausschluss | N [ Ausschluss | N | Ausschluss | N
Schwerpunktraum Tourismus und Erholung Einzelfall J Ausschluss | N | Ausschluss | N
Kernbereiche fur Tourismus und Erholung Einzelfall J Ausschluss | N | Ausschluss | N
Kernbereiche fir Erholung Einzelfall J Ausschluss N Ausschluss N
Sondergebiet Bund Ausschluss | N [ Ausschluss | N [ Ausschluss | N
Vorranggebiet fir den Abbau oberflachennaher
Rohstoffe Ausschluss | N [ Ausschluss | N | Ausschluss | N
Vorranggebiet fur den Abbau oberflachennaher ) _ _
Rohstoffe, bereits abgebaut Einzelfall J Einzelfall J Einzelfall J
Konzentrationsflachen fur Abgrabungen und
Gewinnung von Bodenschétzen Ausschluss | N [ Ausschluss | N | Ausschluss | N
Stehgewasser Ausschluss | N [ Ausschluss | N | Ausschluss | N
FlieRgewasser Ausschluss | N | Ausschluss | N | Ausschluss | N
Gewasserschutzstreifen (50m Abstand zu
Gewassern >1ha; 150m Abstand zur Ostsee) Ausschluss N Ausschluss N | Ausschluss N
Vorranggebiete fur den vorbeugenden
Hochwasserschutz Ausschluss | N [ Ausschluss | N [ Ausschluss | N
25m-Abstand zu Mitteldeichen Einzelfall J Einzelfall J Einzelfall N

J = Ausweisung als Potenzialflache
N = keine Ausweisung als Potenzialflache




B2K

Architekten | Stadtplaner

Prafkriterien fur Standortanalysen fur Freiflachen-Photovoltaikanlagen
F'?f;‘ﬁl?_gzd,\'l r§_935 Flachen i.S.d. § 37 |
(1) Nr. 2 a-c EEG weitere
Kriterium I.S?UG.B (EEG- Potenzialflachen
(pn\./.lleglerte Forderkulisse)
Flachen)
Prifung Pot. Prafung Pot. Prifung Pot.

50m-Abstand zum FulR eines
Landesschutzdeiches (landseitig) Ausschluss | N [ Ausschluss | N | Ausschluss | N
25m-Abstand zum Ful3 eines Regionaldeiches
(landseitig) Ausschluss | N [ Ausschluss | N | Ausschluss | N
Deichvorland Ausschluss | N [ Ausschluss | N | Ausschluss | N
150m-Abstand zur Béschungsoberkante einer
Steilkiiste Ausschluss | N [ Ausschluss | N | Ausschluss | N
150m-Abstand zum FuR einer Diine (seeseitig) Ausschluss | N | Ausschluss | N | Ausschluss | N
150m-Abstand zum Ful3 eines Strandwalles
(seeseitig) Ausschluss | N [ Ausschluss | N | Ausschluss | N
Wasserschutzgebiete Schutzzone | Ausschluss | N [ Ausschluss | N | Ausschluss | N
Uberschwemmungsgebiete gemanR § 78 Absatz
4 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) Ausschluss | N [ Ausschluss | N | Ausschluss | N
Siedlungsflachen Ausschluss | N [ Ausschluss | N | Ausschluss | N
Friedhofe, Parkanlagen, Kleingarten Ausschluss | N | Ausschluss | N | Ausschluss | N
Kulturdenkmal Ausschluss | N | Ausschluss | N | Ausschluss | N
archéologisches Denkmal Ausschluss | N [ Ausschluss | N | Ausschluss | N
Vertragsnaturschutz - Wertgrinland Ausschluss | N [ Ausschluss | N | Ausschluss | N
Siedlungserweiterungsflache Einzelfall J Einzelfall N Einzelfall N
Landschaftsschutzgebiet (LSG) Einzelfall J Einzelfall N Einzelfall N
Gebiete, die die Voraussetzungen fir eine . ] ]
Unterschutzstellung als LSG erfiillen Kenntnisnahme| J [Kenntnisnahme| J [Kenntnisnahme| J
Biospharenreservat Einzelfall J Einzelfall N Einzelfall N
Naturpark Einzelfall J Einzelfall J Einzelfall J
Naturdenkmal / geschitzter ) , ,
L andschaftsbestandteil Einzelfall J Einzelfall N Einzelfall N
Historische Knicklandschaft Einzelfall J Einzelfall J Einzelfall J
Historische Grippenlandschaft Einzelfall J Einzelfall J Einzelfall J
Moorkulisse Einzelfall J Einzelfall J Einzelfall J
Gebiet mit besonderer Bedeutung fir den
Abbau oberflachennaher Rohstoffe Einzelfall J Einzelfall N Einzelfall N
(Vorbehaltsgebiete)
Wiesenvogelbrutgebiet Einzelfall J Einzelfall N Einzelfall N
Bedeutsame Nahrungsgebiete und
Flugkorridore fiir Ganse und Singschwéne Einzelfall J Einzelfall N Einzelfall N
sowie des Zwergschwans
Flachen mit besonderer Wahrnehmung der
Bodenfunktionen gemaf 8§ 2, 7 Einzelfall J Einzelfall J Einzelfall J
Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG)
Wasserschutzgebiete Schutzzone |l Einzelfall J Einzelfall N Einzelfall N
Geotop Einzelfall J Einzelfall N Einzelfall N
Gebiet mit sehr hoher Ertragsfahigkeit ) _ _
(landesweiter Vergleich) Einzelfall J Einzelfall N Einzelfall N

J = Ausweisung als Potenzialflache
N = keine Ausweisung als Potenzialflache



B2K

Architekten | Stadtplaner

Prafkriterien fur Standortanalysen fur Freiflachen-Photovoltaikanlagen

Flachen i.S.d. § 35

(1) Nr.8 & Nr.9 Flacheni.S.d. § 37

(1) Nr. 2 a-c EEG weitere
o BauGB e
Kriterium o (EEG- Potenzialflachen
(privilegierte i .
N Forderkulisse)
Flachen)

Prifung Pot. Prafung Pot. Prifung Pot.

Gebiet mit hoher Ertragsfahigkeit (landesweiter

Vergleich) Einzelfall J Einzelfall J Einzelfall J
Kustenstreifen (3km entlang der Nordseekuste
und 1km entlang der Ostseekuste, Einzelfall J Einzelfall N Einzelfall N

einschlielich der Schlei)

J = Ausweisung als Potenzialflache
N = keine Ausweisung als Potenzialflache



B2K

Architekten | Stadtplaner

Prafkriterien fur Standortanalysen fur Freiflachen-Photovoltaikanlagen

Belastungsgrad der| Bedeutung fur die planerische
Vorbelastungen der Landschaft Flachen Standortwahl Grundlage

Autobahn

0 bis 200 m Entfernung sehr hoch privilegiert § 35 BauGB *1

200 bis 500 m Entfernung hoch 1. Proritat § 37 EEG *1

500 his 1.000 m Entfernung manig 2. Prioritat LEP SH *2,*3
Bundesstralie

0 bis 200 m Entfernung hoch 1. Proritat LEP SH *2

200 bis 500 m Entfernung manig 2. Prioritat LEP SH *2,*3
Landesstralle

0 bis 200 m Entfernung manig 2. Prioritat *2,%3

200 bis 500 m Entfernung gering 3. Prioritat *2 %3
Kreisstralie

0 bis 200 m Entfernung \ gering 3. Prioritat *2,%3
Schienenweg mit zwei oder mehr Hauptgleisen

0 bis 200 m Entfernung sehr hoch privilegiert § 35 BauGB  *1,*2

200 bis 500 m Entfernung hoch 1. Proritat 8§37EEG *1,*2

500 bis 1.000 m Entfernung manig 2. Prioritat LEP SH *2,*3
Schienenweg mit einem Hauptgleis

0 bis 200 m Entfernung hoch 1. Proritat § 35 BauGB  *1,*2

200 bis 500 m Entfernung manig 2. Prioritat § 37 EEG  *1,*2
Schienenweg (stillgelegt)

0 bis 200 m Entfernung hoch 1. Proritat § 35 BauGB *1,*2

200 bis 500 m Entfernung manig 2. Prioritat § 37 EEG  *1,*2
Windvorrangebiet

0 bis 1.000 m Entfernung sehr hoch 1. Proritat LEP SH *1,%2

1.000 bis 2.000 m Entfernung manig 2. Prioritat LEP SH *1,%2

2.000 bis 3.000 m Entfernung gering 3. Prioritat LEP SH *1,%2
Windenergieanlagen auf3erhalb von Windvorranggebieten

0 bis 500 m Entfernung hoch 2. Prioritat LEP SH *2

500 bis 1.000 m Entfernung manig 3. Prioritat LEP SH *2

1.000 bis 1.500 m Entfernung gering 4. Prioritat LEP SH *2
Hochspannungsfreileitung

0 bis 500 m Entfernung sehr hoch 1. Proritat LEP SH *1,%2

500 bis 1.000 m Entfernung hoch 2. Prioritat LEP SH *1,%2

1.000 bis 1.500 m Entfernung maRig 3. Prioritat LEP SH *1,%2
Wasserweg

0 bis 200 m Entfernung hoch 2. Prioritat *2,%3

200 bis 500 m Entfernung maRig 3. Prioritat *2,*3
Mobilfunkmasten

0 bis 200 m Entfernung gering 3. Prioritat *2 %3

200 bis 500 m Entfernung sehr gering 4. Prioritat *2 %3
PV-Park (rechtsverbindlicher B-Plan)

0 bis 200 m Entfernung manig 2. Prioritat LEP SH *2,*4

200 bis 500 m Entfernung gering 3. Prioritat LEP SH *2 %4
PV-Park (B-Plan in Aufstellung)

0 bis 200 m Entfernung manig 2. Prioritat LEP SH *2,*4

200 bis 500 m Entfernung gering 3. Prioritat LEP SH *2,%4
PV-Park (Antrag auf Bauleitplanung)

0 bis 200 m Entfernung gering 2. Prioritat *2,%4

200 bis 500 m Entfernung sehr gering 3. Prioritat *2,%4

*1 = Vorbelastung gemafl Bundesamt fiir Naturschutz:
https://www.bfn.de/sites/default/files/2021-07/Skript_lgel_gesamt_digital_kl.pdf

*2 = Abstufungen durch B2K
*3 = planerische Annahme durch B2K

*4 = bei Agglomerationen von mehr als 1.000m sind Landschaftsfenster einzuplanen



Interkommunale Abstimmung zur Photovoltaik-Standortstudie B2K Architekten und Stadtplaner
fur die Gemeinde Rade bei Rendsburg, Kreis Rendsburg-Eckernférde

Interkommunalen Abstimmung Uber das
gemeindliche Standortkonzept und die geplanten PV-Parks
in der Gemeinde Rade bei Rendsburg

26.06.2024

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir mochten Sie dartber informieren, dass die Gemeinde Rade bei Rendsburg ein gemeindli-
ches Standortkonzept fur Freiflachen-Photovoltaikanlagen (FPVA) aufstellt. Anbei finden Sie
das beschlossene Standortkonzept.

Geplant ist, eine Flachenkulisse von 84 ha entlang der Autobahn und auf der Rader Insel
auszuweisen. Diese Flachenkulisse kann mit FPVA beplant werden. Fir drei Geltungsbereich
mit einer Grof3e von zusammen 56 ha der Flachenkulisse wurde bereits Antrége auf Bauleit-
planung durch Vorhabentrager gestellt. Genauere Informationen entnehmen Sie bitte der bei-
gefugten Unterlagen.

Auf dieser Basis méchten wir die weitere Planung und Umsetzung von FPVA-Vorhaben in der
Gemeinde in Abstimmung mit ihren Zielen weiter voranbringen. Die Abstimmung mit Ihrer Ge-
meinde ist wichtig und liegt im Interesse der Planungssicherheit. Im Ubrigen ist die interkom-
munale Abstimmung eines der Kriterien, die im Rahmen der Konzepterarbeitung und Bauleit-
planung einzuhalten ist.

Wir méchten Sie daher bitten, uns Auskunft zu den Fragen auf der zweiten Seite zu geben
und die Antworten jeweils mit entsprechendem Kartenmaterial zur Verortung und GroR3e be-
stehender oder geplanter Vorhaben zu erganzen.

Wir bitten Sie, dieses Formblatt unterschrieben an folgende Adresse zurtickschicken:

Gemeinde Rade bei Rendsburg
Uber das Amt Eiderkanal

z.Hd. Fr. Stieber

SchulstralRe 36

24783 Osterronfeld

Hinweis: Das Formblatt beruht auf einer Vorlage, die von der Landesplanungsbehdorde bereit-
gestellt wurde, die Fragen wurden vorgegeben. Wir werden dieses Formblatt an die zustandi-
gen Planungsbehdrden als einen Teil des gemeindlichen Standortkonzepts weitergeben. Bitte
informieren Sie uns auch dann, wenn sich bei Ihnen Anderungen ergeben.

Mit freundlichen GrifRen
i.A. Aaron Petereit

B2K Kihle-Koerner PartG mbB
Architekten | Stadtplaner

Schleiweg 10
24106 Kiel

Telefon: (0431) 596 746 -87
petereit@b2k.de | www.b2k.de
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Interkommunale Abstimmung zur Photovoltaik-Standortstudie B2K Architekten und Stadtplaner
fur die Gemeinde Rade bei Rendsburg, Kreis Rendsburg-Eckernférde

Formblatt zur Interkommunalen Abstimmung tber das gemeindliche Standort-
konzept und die geplanten PV-Parks in der Gemeinde Rade bei Rendsburg

1. Gibtes in Ihrer Gemeinde eine rechtsverbindliche Bauleitplanung fur Freiflachen-Pho-
tovoltaikanlagen (Lage und Grof3e)?

nein

2. Gibt es bestehende Freiflachen-Photovoltaikanlagen (Lage und GroR3e)?

Nein

3. Gibt es in Ihrer Gemeinde laufende Bauleitplanverfahren, um Solarvorhaben zu er-
mdglichen (Lage und Grél3e)?

Nein

4. Stellt Inre Gemeinde derzeit ein eigenes PV-Standortkonzept auf oder ist dies beab-
sichtigt?

Nein

5. Gibt es gemeindliche Beschliisse zur Freiflachenphotovoltaik (z. B. Beschllsse lber
bestimmte Kriterien, maximale Flachengré3en oder Flachenanteilen am Gemeindege-
biet — oder auch einen Beschluss, keine PV-Anlagen auszuweisen)?

Ja, siehe PV-Potenzialflachenkonzept Gemeinde Bunsdorf. Zum Teil liegen Flachen mit

weiterer Einzelfallprifung vor.

6. Haben Sie Anmerkungen zu unserer Planung oder auch Bedenken? Wenn ja, erlau-
tern Sie diese gerne im Folgenden.

nein
Binsdorf, 30.06.2024 7. Shulo
- Gemeinde - - Burgermeister*in -
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Thorsten Schulz
nein

Thorsten Schulz
Nein

Thorsten Schulz
Nein

Thorsten Schulz
Nein

Thorsten Schulz
nein

Thorsten Schulz
Bünsdorf, 30.06.2024

Thorsten Schulz

Thorsten Schulz


Interkommunale Abstimmung zur Photovoltaik-Standortstudie B2K Architekten und Stadtplaner
fur die Gemeinde Rade bei Rendsburg, Kreis Rendsburg-Eckernférde

Formblatt zur Interkommunalen Abstimmung tber das gemeindliche Standort-
konzept und die geplanten PV-Parks in der Gemeinde Rade bei Rendsburg

1. Gibtes in Ihrer Gemeinde eine rechtsverbindliche Bauleitplanung fur Freiflachen-Pho-
tovoltaikanlagen (Lage und Grof3e)?

Nein, derzeit nicht.

2. Gibt es bestehende Freiflachen-Photovoltaikanlagen (Lage und GroR3e)?

Nein, derzeit nicht.

3. Gibt es in Ihrer Gemeinde laufende Bauleitplanverfahren, um Solarvorhaben zu er-
mdglichen (Lage und Grél3e)?

Ja, vhb. B-Plan Nr. 24 "Solarpark Borgstedtfelde" mit einer Plangebietsgrée von rd. 13,6 ha.

Lage: Borgstedtfelde am Rickerter Weg

4. Stellt Inre Gemeinde derzeit ein eigenes PV-Standortkonzept auf oder ist dies beab-
sichtigt?

Es liegt ein PV-Potenzialflachenkonzept vor.

5. Gibt es gemeindliche Beschliisse zur Freiflachenphotovoltaik (z. B. Beschllsse lber
bestimmte Kriterien, maximale Flachengré3en oder Flachenanteilen am Gemeindege-
biet — oder auch einen Beschluss, keine PV-Anlagen auszuweisen)?

siehe PV-Potenzialflachenkonzept Gemeinde Borgstedt. Es liegen zum Teil Flachen mit

weiterer Einzelfallprifung vor.

6. Haben Sie Anmerkungen zu unserer Planung oder auch Bedenken? Wenn ja, erlau-
tern Sie diese gerne im Folgenden.

Nein
P ~
& / ( \
AO I lies
Borgstedt, 01.07.2024 .
- Gemeinde - - Burgermeister*in -
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Interkommunale Abstimmung zur Photovoltaik-Standortstudie B2K Architekten und Stadtplaner
fur die Gemeinde Rade bei Rendsburg, Kreis Rendsburg-Eckernférde

Formblatt zur Interkommunalen Abstimmung iiber das gemeindliche Standort-
konzept und die geplanten PV-Parks in der Gemeinde Rade bei Rendsburg

1. Gibt es in Inrer Gemeinde eine rechtsverbindliche Bauleitplanung fir Freiflachen-Pho-

tovoltaikanlagen (Lage und Gréfie)?
VHB-Plan Nr. 4 - Lage: siidlich "Rendsburger Chaussee" (L 255), nordlich "Am Dreckmoor” (entlang der A7); GroRe: 5,8 ha
VHB-Plan Nr. 5 - Lage: stidlich des Naturschutzgebiet "Bokelholmer Fischteiche", nérdlich der Gemeindegrenze zu Bokel (beidseitig de

Bahnstrecke Hamburg-Flensburg); GroRe: 14,1 ha
B-Plan Nr. 6 - Lage: nordostlich der Orislage Bokelholm, sudwestlich des "Viehholzes”, an der Stralse "Zum Lang orst” (beidseitig der A7

GroRe: 63,0 ha

2. Gibt es bestehende Freiflaichen-Photovoltaikanlagen (Lage und GréRe)?

- Lage: norddstlich der Ortslage Bokelholm, stidwestlich des "Viehholzes", an der StraRe "Zum Langhorst" (beidseitig der A7),
GroRe: 39.0 ha
- VHB-Plan Nr. 4
=VHB-Plan Nr. 5

3. Gibt es in lhrer Gemeinde laufende Bauleitplanverfahren, um Solarvorhaben zu er-
mdéglichen (Lage und Gréfe)?

- VHB-Plan Nr. 8
- VHB-Plan Nr. 9

4. Stellt thre Gemeinde derzeit ein eigenes PV-Standortkonzept auf oder ist dies beab-
sichtigt?

Es wurde ein gemeinsames Standortkonzept mit der Gemeinde Bokel aufgestelit.

5. Gibt es gemeindliche Beschlisse zur Freiflichenphotovoitaik (z. B. Beschlisse Uber
bestimmte Kriterien, maximale Flachengréen oder Fldchenanteilen am Gemeindege-
biet — oder auch einen Beschluss, keine PV-Anlagen auszuweisen)?

Grundsatzbeschluss zum 17.11.2021 - 4,5 % der Gemeindefiache (ca. 175 ha) (siehe Anlage)

6. Haben Sie Anmerkungen zu unserer Planung oder auch Bedenken? Wenn ja, erldu-
tern Sie diese gerne im Folgenden.

- Gemeinde - - BUrgermeister*in -
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Amt Nortorfer Land

Der Amtsdirektor

BESCHLUSSAUSZUG

aus der Sitzung der Gemeindevertretung Emkendorf
vom 17.11.2021

zu 14 Beschluss liber Grundsitze zur Errichtung von Flachen- Photovoltaikanlagen

Beschluss:

Nachfolgende Grundsétze sind bei kinftig beginnenden Planungsverfahren fir die Errichtung
und den Betrieb von Flachen-Photovoltaikanlagen in der Gemeinde Emkendorf zu bericksichti-
gen:

1. Beschrankung auf ca. 4 % der Gemeindeflache = ca.156 ha
| Gesamt 4,5 % = ca. 175 ha, davon ca. 20 ha in Betrieh)

2. Zahlung an die Gemeinde entsprechend der jeweils méglichen Hochstsatze (derzeit 0,2
Cent/KWh) oder anderweitige rechtlich zuldssige Ausgleichszahlungen. Wenn nicht EEG-
Flachen, sind Sicherheitsleistungen fur die Gemeinde zu stellen.

3. Anforderungen an alle Prioritaten:

a. Sichtabstand der Einfriedigung zu Wohnbebauung 75 m (sofern nicht Zustimmung der
Eigentimer vorliegt)

Bluhwiese oder Schafbeweidung

Einzdunung fur Kleintiere querbar

Wenn erforderlich Wildschneisen inkl. Pflege

Kosten fUr anlassbezogenen F/B-Plan vom Unternehmen zu zahlen

Prufung, ob Burgerbeteiligung oder Beteiligung der Gemeinde erfolgen kann

~0o0CT

4. Prioritat I: Bau an vorbelasteten Flachen beidseitig DB und BAB

Prioritat |l: Bau an Flachen, die nicht direkt an &ffentliche Wege der Gemeinde grenzen
(Nicht direkt einsehbar oder Abstand mindestens 75 m)

Prioritat 1ll: Sonstige Anlagen an éffentlichen Gemeindewegen

Zuséatzliche Anforderungen:

Der Auszug entspricht dem Inhalt der Beratung. Fachbereich |
Fachbereich Il
X | Fachbereich 11|

Nortorf, den 10.12.2021

Flr die Richtigkeit:

(o350 (




Amt Nortorfer Land

Der Amtsdirektor

BESCHLUSSAUSZUG

aus der Sitzung der Gemeindevertretung Emkendorf
vom 17.11.2021

a. Anlegung von Knicks entlang Wegegrenze mit Anwuchspflege /Nachpflanzung fur 5

Jahre nach Vorgabe UNB, Knickpflege ggf. Kostenerstattung an Gemeinde fur Ge-
samtzeit der PVA

b. Alternativ: Abstand der Einzaunung PVA mindestens 25 m vom Wegegrundstick und
Nutzung dieses Abstandsbereiches als Ausgleichsflache nach Vorgabe der Gemeinde

Die Gemeindevertretung wird alle Planungsvorhaben auf Grundlage dieser Kriterien prifen.

Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen 1
Nein-Stimmen !
Enthaltungen

Der Auszug entspricht dem Inhalt der Beratung.

Fachbereich |
Nortorf, den 10.12.2021 FaChbere!Ch I
Fachbereich Il
Fur die Richtigkeit:

(ersaf




Interkommunale Abstimmung zur Photovoltaik-Standortstudie B2K Architekten und Stadtplaner
fur die Gemeinde Rade bei Rendsburg, Kreis Rendsburg-Eckernférde

Formblatt zur Interkommunalen Abstimmung liber das gemeindliche Standort-
konzept und die geplanten PV-Parks in der Gemeinde Rade bei Rendsburg

1.

M 070/%/2 L(

................ .,.....................

Gibt es in lhrer Gemeinde eine rechtsverbindliche Bauleitplanung fur Freiflachen-Pho-

tovoltaikanlagen (Lage und GroRRe)? & = _ N
- Plon i, § N Sowspast Onirade”  «RAQ . des NOK | wesu@,

des Osksrades oy nEed?. dey Widadpasks und O, dse
aswen Eides | Gl o rhna

Gibt es bestehende Freiflachen-Photovoltaikanlagen (Lage und Gréf3e)?

o, Hehe Runtt A

Gibt es in Ihrer Gemeinde laufende Bauleitplanverfahren, um Solarvorhaben zu er-

mdoglichen (Lage und Grole)? « .
1-Olon Nr. Lo ‘‘Sdespatt an der ALLCY WAL, 08 A240 W&

é’m\%ug?o& L0, Host  und DR, Kathanneinkorn
(‘)xa(f-e reo. B he

Stellt Inre Gemeinde derzeit ein eigenes PV-Standortkonzept auf oder ist dies beab-
sichtigt?

JTeN
J

Gibt es gemeindliche Beschliisse zur Freiflachenphotovoltaik (z. B. Beschlisse uber
bestimmte Kriterien, maximale Flachengréen oder Flachenanteilen am Gemeindege-
biet — oder auch einen Beschluss, keine PV-Anlagen auszuweisen)?

Qoo \Sﬁandod\(o(\%"_?%

Haben Sie Anmerkungen zu unserer Planung oder auch Bedenken? Wenn ja, erlau-
tern Sie diese gerne im Folgenden.

- Gemeinde - - Blrgermeister*in -
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Interkommunale Abstimmung zur Photovoltaik-Standortstudie B2K Architekten und Stadtplaner
fur die Gemeinde Rade bei Rendsburg, Kreis Rendsburg-Eckernférde

Formblatt zur Interkommunalen Abstimmung liber das gemeindliche Standort-
konzept und die geplanten PV-Parks in der Gemeinde Rade bei Rendsburg

1. Gibt es in Ihrer Gemeinde eine rechtsverbindliche Bauleitplanung fir Freiflichen-Pho-
tovoltaikanlagen (Lage und Groe)?

e

2. Gibt es bestehende Freiflachen-Photovoltaikanlagen (Lage und Grofe)?

oL

3. Gibt es in lhrer Gemeinde laufende Bauleitplanverfahren, um Solarvorhaben zu er-
moglichen (Lage und Groflle)?

~ 3-Plen Nri. 6 YPyalde. Azt rodl . dai Ezenkahinsecte ?‘2‘@3““@‘
SGAQ. dor MUAD - OER. Aoy \S«L\n\enw&,'\\%s,. Gxoler . M. 6 ha
— & Pan Ve, } % Pv rord® o eGAR . UG naede . . STAD . A2A0, 35\ N

4. Stelit Ihre Gemeinde derzeit ein eigenes PV-Standortkonzept auf oder ist dies beab- Gspa: <o,
sichtigt? D ha

e

J

5. Gibt es gemeindliche Beschlisse zur Freiflichenphotovoltaik (z. B. Beschlisse Uber
bestimmte Kriterien, maximale Flachengrofien oder Flachenanteilen am Gemeindege-
biet — oder auch einen Beschluss, keine PV-Anlagen auszuweisen)?

Qe Sandod ‘C(snw\)'i‘

6. Haben Sie Anmerkungen zu unserer Planung oder auch Bedenken? Wenn ja, erléu-
tern Sie diese gerne im Folgenden.

=
...... Csenetd . N o
- Gemeinde - - Blrgermeister*in -

Seite | 2



Interkommunale Abstimmung zur Photovoltaik-Standortstudie B2K Architekten und Stadtplaner
fir die Gemeinde Rade bei Rendsburg, Kreis Rendsburg-Eckernforde

Formblatt zur Interkommunalen Abstimmung (iber das gemeindliche Standort-
konzept und die geplanten PV-Parks in der Gemeinde Rade bei Rendsburg

1. Gibt es in Ihrer Gemeinde eine rechtsverbindliche Bauleitplanung fur Freiflachen-Pho-
tovoltaikanlagen (Lage und GréfRie)?

Qi

2. Gibt es bestehende Freiflachen-Photovoltaikaniagen (Lage und Grofe)?

nean

3. Gibt es in lhrer Gemeinde laufende Bauleitplanverfahren, um Solarvorhaben zu er-
mdoglichen (Lage und Gréfie)?

no LA

4. Stellt Ihre Gemeinde derzeit ein eigenes PV-Standortkonzept auf oder ist dies beab-
sichtigt?

noLN

5. Gibt es gemeindliche Beschlusse zur Freiflachenphotovoltaik (z. B. Beschliisse Uber
bestimmte Kriterien, maximale Flachengrofien oder Flachenanteilen am Gemeindege-
biet — oder auch einen Beschluss, keine PV-Anlagen auszuweisen)?

lesc\ncnss 6\f 320.06. m&a %uﬂ_ed: moce die
TN : DV H on

vy
M&mﬁk&& veaqu\ekem
6. Haben Sie Anmerkungen zu unserer Planung oder auch Bedenken? Wenn ja, erlau-
tern Sie diese gerne im Foigenden.

- Gemeinde - - Burgermeister*in -

Seite | 2



interkomimunale Abstimmung zur Photovoltaik-Standortstudie B2K Architekten und Stadtplaner
fiir die Gemeinde Rade bei Rendsbury, Kreis Rendsburg-Eckernfdrde

Formblatt zur interkommunaien Abstimmung liber das gemeindliche Standort-
konzept und die geplanten PV-Parks in der Gemeinde Rade bei Rendsburg

1. Gibt es in lhrer Gemeinde eine rechisverbindliche Bauleitplanung far Freiflachen-Pho-
tovoltaikanlagen (Lage und Grofie)?

n; L.

2. Gibt es bestehende Freiflachen-Photovoltaikaniagen (Lage und Grofke)?

AT

3. Gibt es in threr Gemeinde laufende Bauleitplanverfahren, um Solarvorhaben zu er-
maglichen (Lage und Gréfe)?

1IN Y

4. Stellt thre Gemeinde derzeit ein eigenes PV-Standortkonzept auf oder ist dies beab-
sichtigt?

pY-N

N

5. Gibt es gemeindliche BeschlUsse zur Freifiachenphotovoltaik (z. B. Beschitisse Gber
bestimmte Kriterien, maximale Flachengrafien oder Flachenanteilen am Gemeindege-
biet — oder auch einen Beschiuss, keine PV-Anlagen auszuweisen)?

Seno S-\QIYS}QQ\‘({G'QEC\D{*

6. Haben Sie Anmerkungen zu unserer Planung oder auch Bedenken? Wenn ja, erlau-
tern Sie diese gerne im Foigenden.

- Gemeinde - - Bﬁrgermeister*{i‘n/
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B2K Architekten und Stadtplaner

Interkommunale Abstimmung zur Photovoltaik-Standortstudie
fur die Gemeinde Rade bei Rendsburg, Kreis Rendsburg-Eckernférde

Formblatt zur Interkommunalen Abstimmung liber das gemeindliche Standort-
konzept und die geplanten PV-Parks in der Gemeinde Rade bei Rendsburg

1. Gibt es in Ihrer Gemeinde eine rechtsverbindliche Bauleitplanung fiir Freifiachen-Pho-

tovoitaikanlagen (Lage und Grofie)?

Yoin

2. Gibt es bestehende Freiflichen-Photovoltaikanlagen (Lage und GroRe)?

NS . uind B0l dos Swa@e “de Rohniael T Gackeica. Ao Bhs
—% PV-Onog  in Rous bls 209% , votstSndiy lnsenebinahme
n 2026

3. Gibt es in lhrer Gemeinde laufende Bauleitplanverfahren, um Solarvorhaben zu er-

maoglichen (Lage und Grofte)?

LA STYR

\
4. Stellt thre Gemeinde derzeit ein eigenes PV-Standortkonzept auf oder ist dies beab-

sichtigt?

3}5\

5. Gibt es gemeindliche Beschliisse zur Freiflachénphotovoltaik (z. B. Beschliisse iber
bestimmte Kriterien, maximale Fldchengréfen oder Flachenanteilen am Gemeindege-

biet — oder auch einen Beschluss, keine PV-Anlagen auszuweisen)?

Seve  Sepdod Eo\iﬂe;‘o\~

6. Haben Sie Anmerkungen zu unserer Planung oder auch Bedenken? Wenn ja, erldu-

tern Sie diese gerne im Folgenden.

..................

LoSonsendode
:j» Burgermeister*in - (

- Gemeinde -
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